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nis beschäftigten Mitarbeiter. in einer der Rentenversiche­
rung der Angestellten oder der Arbeiter unterliegenden Tä­
tigkeit (Mitarbeiter)." 
b) Absatz 3 wird Absatz 2 mit der Maßgabe, daß die Worte
"als Angestellter" gestrichen werden.

4. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Buchstaben h bis x wie folgt er­
setzt:
"h) bis m).
n) Mitarbeiter. die im Sinne des § 8 SGB IV - ohne Be­
rücksichtigung des § 8 Abs. 2 Satz l SGB IV -geringfügig
beschäftigt oder als Studierende nach § 6 Abs. 1 Nr. 3
SGB V versicherungsfrei sind oder die nebenberuflich tä­
tig sind,
o) und p)

q) bis x)

b) Die Protokollnotiz erhält folgende Fassung:
"Nebenberuflich tätig sind mit einer arbeitsvertraglich ver­
einbarten durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit von weniger als 18 Stunden beschäftigte Mit­
arbeiter, die ihre Tätigkeit neben einer hauptberuflichen
Erwerbstätigkeit ausüben. Eine hauptberufliche Erwerbs­
tätigkeit liegt vor, wenn bei nicht selbständiger Beschäfti­
gung die Arbeitszeit mindestens dre Viertel der regelmäßi­
gen Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Mitarbeiters be­
trägt oder wenn bei selbständiger Erwerbstätigkeit diese
einen entsprechenden Umfang hat. Einer hauptberuflichen
Tätigkeit steht der Bezug einer Versicherung oder Vollren­
te aus eigener hauptberuflicher Erwerbstätigkeit gleich."

5. § 4 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird der folgende Unterabsatz angefügt:
"Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber
dürfen nur begründet werden, wenn die jeweils übertrage­
nen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren Sachzusam­
menhang stehen. Anderenfalls gelten sie als ein Arbeits­
verhältnis."
b) Dem Absatz 2 wird der folgende Satz angefügt
"Eine Nebenabrede kann gesondert gekündigt werden, so­
weit dies durch kirchliche Arbeitsrechtsregelung vorgese­
hen oder einzelvertraglich vereinbart ist."

6. Dem § 5 wird der folgende Satz angefügt:
"Hat der Mitarbeiter in der Probezeit an insgesamt mehr
als 10 Arbeitstagen nicht gearbeitet, verlängert sich die
Probezeit um die Zahl von Arbeitstagen, die der Zahl der
über zehn hinausgehenden Fehltage entspricht."

7. § 7 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
"(3) Mitarbeiter, die besonderen Ansteckungsgefahren aus­
gesetzt oder in gesundheitsgefährdenden Betrieben beschäf­
tigt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu
untersuchen. Mitarbeiter, die mit der Zubereitung von Spei-

sen beauftragt sind. können in regelmäßigen Zeitabständen 
ärztlich untersucht werden." 
b) Dem Absatz 4 wird der folgende Satz angefügt: 
"Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung ist dem Mitar­
beiter auf seinen Antrag bekanntzugeben." 

8. § 11 Satz 2 wird wie folgt geändert:
a) Die bisherige Aufstellung wird Buchstabe a.
b) Folgender Buchstabe b wird angefügt:
"b) die Mitarbeiter der Vergütungsgruppen H 1 -H 9 den
Kirchenbeamten der Besoldungsgmppen A 1 - A 8 ."

9. § 12 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält die folgende Fassung:
"Versetzung, Abordnung, Zuweisung."
b) Absatz 2 erhält die folgende Fassung:

"(2) Dem Mitarbeiter kann im dienstlichen/betriebli­
chen oder öffentlichen Interesse mit seiner Zustimmung 
voriibergehend eine mindestens gleichbewertete Tätigkeit 
bei einer Ein...-ichtung außerhalb des räumlichen Geltungs­
bereiches dieser Ordnung oder bei einer anderen öffentli­
chen oder kirchlichen Einrichtung zugewiesen werden. Die 
Rechtsstellung des Mitarbeiters bleibt unberührt: Bezüge 
aus der Verwendung nach Satz 1 werden angerechnet, so­
fern nicht in besonderen Fällen von der Anrechnung ganz 
oder teilweise abgesehen wird." 

10. § 13 erhält folgende Protokollnotiz:
"Protokollnotiz zu Absatz l:
Das Recht auf Akteneinsicht schließt das Recht ein. Ab­
schriften bzw. Ablichtungen aus den Personalakten zu fer­
tigen."

11. § 15 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte "8 Wochen" durch
die Worte "26 Wochen" ersetzt.
b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 erhält die folgende Fassung:
"In Verwaltungen / Verwaltungsteilen bzw. Betrieben /
Betriebsteilen. deren Aufgaben Sonntags-. Feiertags-.
Wechselschicht-. Schicht-oder Nachtarbeit erfordern, muß
dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich entsprechend gearbei­
tet werden."
bb) Die Sätze 2 -5 werden der neue Unterabsatz 2.
cc) In Unterabsatz 2 (neu) Satz 1 wird das Wort
"Es" durch die Worte "Bei Sonntags-und Feiertagsarbeit"
ersetzt.
dd) Es wird folgender neuer Unterabsatz 3 angefügt:
"Die dienstplanmäßig bzw. betriebsübliche Arbeitszeit an
einem Wochenfeiertag soll auf Antrag des Mitarbeiters
durch eine entsprechende zusammenhängende Freizeit an
einem Werktag der laufenden oder der folgenden Woche
unter Fortzahlung der Vergütung (§ 26) und der in Monats­
beträgen festgelegten Zulagen ausgeglichen werden, wenn
die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es zulas­
sen."
c) Es werden die folgenden Absätze 6 a bis 6 c angefügt:
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"(6 a) Der Mitarbeiter ist verpflichtet. sich auf Anordnung 
des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 
an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufzuhalten, 
um im Bedarfsfalle die Arbeit aufzunehmen (Bereitschafts­
dienst). Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur an­
ordnen. wenn zu ernarten ist, daß zwar Arbeit anfällt, er­
fahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung über­
wiegt. 
Zum Zweck der Vergütungsberechnung wird die Zeit des 
Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit 
entsprechend dem Anteil der erfahrungsgemäß durch­
sclmittlich anfallenden Zeit der Arbeitsleistung als Arbeits­
zeit gewertet und mit der Überstundenvergütung (§ 3 5 
Abs. 3 Unterabs. 2 vergütet. Die Bewertung darf 15 v. H. 
vom achten Bereitschaftsdienst im Kalendermonat an 25 
v.H. nicht unterschreiten.
Die d:inach errechnete Arbeitszeit kann stattdessen bis zum
Ende des 3. Kalendermonates auch durch entsprechende
Freizeit abgegolten werden (Freizeitausgleich). Für den
Freizeitausgleich ist eine angefangene halbe Stunde. die
sich bei der Berechnung ergeben hat, auf eine halbe Stun­
de aufzunmden. Für die Zeit des Freizeitausgleiches ,ver­
den die Vergütung(§ 26) und die in Monatsbeträgen fest­
gelegten Zulagen fortgezahlt.

(6 b) Der Mitarbeiter ist verpflichtet. sich auf Anord­
nung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeits­
zeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufzu­
halten. um auf Abrnf die Arbeit aufzunehmen (Ruf­
bereitschaft). Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur an­
ordnen. wenn erfahrungsgemäß lediglich in Ausnahme­
fällen Arbeit anfällt. 
Zum Zwecke der Vergütungsberechnung wird die Zeit der 
Rufbereitschaft mit 12,5 v.H. als Arbeitszeit gewertet und 
mit der Überstundenvergütung(§ 35 Abs. 3 Unterabs 2) 
vergütet. 
Für angefallene Arbeit einschließlich einer etwaigen Wege­
zeit wird daneben die Überstundenvergütung gezahlt. Für 
eine Heranziehung zur Arbeit außerhalb des Aufenthalts­
ortes werden mindestens 3 Stunden angesetzt. Wird der 
Mitarbeiter während der Rufbereitschaft mehrmals 1ur

Arbeit herangezogen. wird die Stundengarantie nur ein­
mal, und zwar für die kürzeste Inanspruchnahme, ange­
setzt. 
Die Überstundenvergütung für die sich nach Unterabsatz 3 
ergebenden Stunden entfällt, soweit entsprechende Arbeits­
befreiung erteilt wird (Freizeitausgleich). Für den Freizeit­
ausgleich gilt Absatz 6 a Unterabs. 3 entsprechend. 

(6 c) Zur Feststellung des Umfanges der Arbeitsleistung 
während des Bereitschaftsdienstes kann der Arbeitgeber 
verlangen. daß der Mitarbeiter Aufzeichnungen über seine 
Tätigkeit führt." 

12. Es wird der folgende§ 15 b eingefügt

"§ 15 b 
Teilzeitbeschäftigung 

(1) Mit vollbeschäftigten Mitarbeitern soll auf Antrag

eine geringere als die regelmäßige Arbeitszeit(§ 15 und 
die Sonderregelungen hierzu) vereinbart werden, wenn sie 
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b) einem nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen son­
stigen Angehörigen
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstli­
che bzw. betriebliche Belange nicht entgegenstehen.
Die Teilzeitbeschäftigung nach Unterabsatz 1 ist auf An­
trag auf bis zu 5 Jahre zu befristen. Sie kann verlängert
werden; der Antrag ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der
vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen.

(2) Vollbeschäftigte Mitarbeiter. die in anderen als in
den Absatz l genannten Fällen eine Teilzeitbeschäftigung 
vereinbaren wollen, können von Ihrem Arbeitgeber ver­
langen, daß er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeit­
�eschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechen­
den Vereinbarnng zu gelangen. 

(3) Ist mit einem früher vollbeschäftigten Mitarbeiter
auf seinen Wunsch eine nicht befristete Teilzeit­
beschäftigung vereinbart worden, soll der Mitarbeiter bei 
späterer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher 
Eignung im Rahmen der dienstlichen bzw. betriebsüblichen 
Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden " 

13. § 16 Abs. 2 Satz 3 wird gestrichen.

14. § 19 wird wie folgt geändert:
l. Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Unterabsatz I Sau. 2 wird Unterabsatz 2 mit folgendem
Wortlaut: "Zeiten einer Tätigkeit im Sinne des § 3 Satz 1
Buchst. n werden nicht berücksichtigt. Im übrigen werden
Zeiten als nichtvollbeschäftigter Mitarbeiter voll angerech­
net.
b) Satz3 des bisherigen Unterabsatzes l wird Unterabsatz 3
c) Die bisherigen Unterabsätlc 2 und 3 werden Absatz 2
mit folgendem Wortlaut:
"Übernimmt ein Arbeitgeber eine Dienststelle oder ge­
schlossene Teile einer solche·n von einem Arbeitgeber, der
von dieser Ordnung erfaßt\.\ ird oder den BAT /BAT-0 oder
einen Tarifvertrag oder eine kirchliche Arbeitsrechts­
regelung \\esentlich gleichen Inhaltes am\endet. so wer­
den die bei der Dienststelle bis zur Übernahme zurückge­
legten Zeiten nach Maßgabe des Absatzes 1 als Beschäfti­
gungszeit angerechnet. Satz 1 gilt auch bei der Übernah­
me einer Dienststelle oder geschlossener Teile einer sol­
chen von einem kirchlichen Arbeitgeber im Sinne von
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Buchst. d."

2. Absatz 2 wird gestrichen.
3. Die Absätze 3 und 4 werden Absätze 2 und 3.

15. § 20 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird der folgende Satz angefügt:
"Für die Anrechnung nach den Absätzen 2 -6 werden Zei­
ten einer Tätigkeit im Sinne des § 3 Buchst. n nicht be­
rücksichtigt".
b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Buchstabe a werden die Worte "im Bereich der Bun-



Nr. 5-8/1996 Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs Seite 37 

desrepublik" gestrichen. 
bb) In Buchstabe c werden der Begriff "BAT" durch den 

Begriff "BAT/BAT-O" ersetzt. 
cc) Die bisherigen Buchstaben d - g werden gestrichen und
der bisherige Buchstabe h wird Buchstabe d.
c) Absatz 4 wird unter Beibehaltung der Absatzbezeichnung

gestrichen.

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) In Buchstabe a werden die Worte "oder in der früheren
Deutschen Wehnnacht und im Reichsarbeitsdienst (aktive
Dienstpflicht)" gestrichen.
bb) Buchstabe b wird gestrichen.
cc) Buchstabe c wird Buchstabe b und erhält die folgende

Fassung:
"b) Die im Soldatenverhältnis in der Bundeswehr oder in

der Nationalen Volksarmee zurückgelegten Zeiten, soweit
sie nicht nach Buchstabe a anzurechnen sind. Absatz 3
Satz 1 und 2 ist sinngemäß anzuwenden."
dd) Buchstabe d und e werden gestrichen.
e) Die Protokollnotiz zu Absatz 6 Buchst. b und d wird
gestrichen.

16. § 22 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
"Die Eingruppierung der Mitarbeiter richtet sich nach den
Tätigkeitsmerkmalen des Vergütungsgruppenplanes A (An­

lage 1) oder des Vergütungsgruppenplanes B (Anlage 2)".

17. § 23 a wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 erhält folgende Fassung:
"Der Mitarbeiter, der ein in dem für ihn zutreffenden
Vergütungsgruppenplan enthaltenes Tätigkeitsmerkmal für
einen Bewährungsaufstieg erfüllt, ist nach Erfüllung der
vorgeschriebenen Bewährungszeit höhergruppiert."
b) Satz 2 Nr. 3 wird wie folgt geändert:

1. Buchstabe "h" wird durch Buchstabe "d" ersetzt.
2. Buchstabe "c" wird gestrichen.

3. der Begriff "BAT"wird jeweils durch den Begriff "BAT/
BAT-O" ersetzt.

c) Satz 2 Nr. 4 Satz 2 Buchst. d erhält folgende Fassung:
"d) Erziehungsurlaub nach dem Bundeserziehungsgeld­

gesetz".
d) Der Hinweisauf die Nm. 6 - 8 wird durch folgende Nr. 6

ersetzt:
"6. Bewährungszeiten, in denen der Mitarbeiter mit einer

kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit

eines entsprechenden vollbeschäftigten Mitarbeiters . be­
schäftigt war, werden voll angerechnet.
Abweichend davon werden nicht angerechnet:
a) Zeiten vor dem 1. Juli 1996 in einem Arbeitsverhältnis

mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen

Arbeitszeit von weniger als 40 % der regelmäßigen Ar­
beitszeit eines vergleichbaren vollbeschäftigten Mitarbei­

ters,
b) Zeiten nach dem 1. Juli 1996 in einer Tätigkeit im Sin­

ne des § 3 Satz 1 Buchst. n.

18. § 26 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Vergütung besteht aus 
a) der Grundvergütung
und
b) dem Ortszuschlag für Mitarbeiter, die unter den
Vergütungsgruppenplan A (Anlage 1) fallen,
bzw.
dem Sozialzuschlag für Mitarbeiter, die unter den
Vergütungsgruppenplan B (Anlage 2) fallen.

(2) Mitarbeiter, dieunterden Vergütungsgruppenplan A
(Anlage 1) fallen und das 18. Lebensjahr noch nicht voll­
endet haben, erhalten anstelle der Grundvergütung und des 
Ortszuschlages eine Gesamtvergütung." 

(3) Die Beträge der Grundvergütung und des Ortszu­
schlages werden in einer besonderen Vergütungsregelung 

festgelegt." 

19. § 27 wird wie folgt geändert:
a) In Abschnitt A Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort

"Vergütungsregelung" die Worte "für die unter den
Vergütungsgruppenplan A (Anlage 1) fallenden Mitarbei­
ter" eingefügt.
b) In Abschnitt A Absatz 7 Satz 2 werden die Worte
"des Erziehungsurlaubes nach dem Bundeserziehungsgeld­
gesetz in der Fassung vom 25. Juli 1989 oder in einer frü­

heren Fassung", durch die Worte "einer Kinderbetreuung
bis zu 3 Jahren für jedes Kind", ersetzt.
c) In der Protokollnotiz Nr. 1 zu Absatz 6 wird in Buchsta­
be b der Begriff "BAT" durch den Begriff

"BAT/BAT-0" ersetzt und in Satz 2 der Buchstabe "h" durch

den Buchstaben "d" ersetzt.
d) Abschnitt B erhält folgende Fassung:

"B. Mitarbeiter, die unter die Anlage 2 fallen.
(1) In der Vergütungsregelung für die unter den

Vergütungsgruppenplan B (Anlage 2) fallenden Mitarbei­
ter sind die Grundvergütungen in den Vergütungsgruppen 

nach Stufen zu bemessen. Der Mitarbeiter mit einer Be­

schäftigungszeit von weniger als 2 Jahren erhält die Grund­

vergütung der Stufe 1 seiner Vergütungsgruppe (Anfangs­
grundvergütung). Nach jeweils 2 Jahren der Beschäfti­
gungszeit erhält er die Grundvergütung der nächsten Stufe 
bis zur Endstufe. Die Erhöhung erfolgt jeweils mit Beginn 
des Monats, in dem die entsprechende Beschäftigungszeit 
vollendet wird. 
Für die Ermittlung der Stuft können der Beschäftigungs­
zeit weitere Zeiten beruflicher Tätigkeiten nach Vollendung 

des 18. Lebensjahres ganz oder teilweise zugerechnet wer­
den, wenn diese Tätigkeiten mit der zu übertragenden Tä­
tigkeit in sachlichem Zusammenhang stehen und die Be­

rufserfahrung für die Erfüllung der zu übertragenden Auf­

gaben förderlich ist. 

(2) Wird der Mitarbeiter höhergruppiert, erhält er vom

Beginn des Monates an, in dem die Höhergruppierung wirk­
sam wird, in der höheren Vergütungsgruppe die Grund­

vergütung nach der Beschäftigungszeit, die in der verlas­
senen Vergütungsgruppe maßgebend war. 

(3) Wird der Mitarbeiter herabgruppiert, erhält er vom

Beginn des auf die Wirksamkeit der Herabgruppierung fol-
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genden Monats an in der niedrigeren Vergütungsgruppe 
die Grundvergütung nach der Beschäftigungszeit, die in 
der verlassenen Vergütungsgruppe maßgebend war. 

( 4) Abschnitt A Absatz 6 und 7 gilt entsprechend."

20. In der Überschrift zu§ 28 werden die Worte", die unter
die Anlage 1 fallen" angefügt.

21. Nach § 28 wird der folgende § 28 a eingefügt:
"§ 28 a

GrundYergütung der Mitarbeiter unter 20 Jahren, 

die unter die Anlage 2 fallen 

{ 1 ). Mitarbeiter, dieunterden Vergütungsgruppenplan B 
fallen und noch nicht das 20. Lebensjahr vollendet haben. 
erhalten bis zum Beginn des Monats. in dem sie das 20. 
Lebensjahr vollendet haben, als Grundvergütung 
vor Vollendung des 16. Lebensjahres . 65 v.H., 
nach Vollendung des 16. Lebensjahres. . 85 v.H., 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres ... 96 v.H. 
der Anfangsgrundvergütung ihrer Vergütungsgruppe. 

(2) § 27 Abschnitt A Absatz 5 gilt entsprechend."

22. In § 29 Abschnitt A Absatz 1 werden nach dem Wort
"Ortszuschlag" die Worte "für Mitarbeiter, die unter den
Verf,1ütungsgruppenplan A (Anlage 1) fallen," eingefügt

23. Nach § 29 wird der folgende§ 29 a eingefügt:

"§ 29 a 
Sozialzuschlag 

Mitarbeiter, die unter den Vergütungsgruppenplan B (An­
lage 2) fallen, erhalten als Sozialzuschlag den Betrag, den 
sie bei Vorliegen der gleichen Verhältnisse als unter dem 
Vergütungsgruppenplan A (Anlage 1) fallende Mitarbeiter 
nach § 29 als kinderbezogenen Anteil des Ortszuschlages 
der Tarifklasse ll erhalten würden." 

24. Nach § 33 wird der folgende§ 33 a eingefügt:

"§ 33 a 
Wechselschicht und Schichtzulagen 

(1) Der Mitarbeiter, der ständig nach einem Schicht­
plan (Dienstplan) eingesetzt ist, der einen regelmäßigen 
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten 
(§ 15 Abs. 1 Unterabs. 6 Satz 2) vorsieht, und der dabei in
je fünf Wochen durchschnittlich mindestens 40 Arbeits­
stunden in der dienstplanrnäßigen oder betriebsüblichen
Nachtschicht leistet, erhält eine Wechselschichtzulage in
Höhe von 164 DM monatlich.

(2) Der Mitarbeiter, der ständig Schichtarbeit(§ 15
Abs. 8 Unterabs. 7) zu leisten hat, erhält eine Schichtzu­
lage, wenn 

a) er nur deshalb die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht
erfüllt,
aa) weil nach Schichtplan eine Unterbrechung der Arbeit
am Wochenende von höchstens 48 Stunden vorgesehen ist
oder
bb) weil er durchschnittlich mindestens 40 Arbeitsstunden
in der dienstplanmäßigen oder betriebsüblichen Nacht­
schicht nur in je sieben Wochen leistet,
b) die Schichtarbeit innerhalb einer Zeitspanne von min-
destens
a?.) 18 Stunden
bb) Ll Stunden
geleistet wird.
Die Schichtzulage beträgt in den Fällen des
a) Unterabsatz 1 Buchst. a . .. 98,40 DM
b) Unterabsatz I Buchst. b
aa) Doppelbuchstabe aa ... .. 73,80 DM
bb) Doppelbuchstabe bb. . 57.40 DM
monatlich.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für
a) Pförtner,
b) Mitarbeiter. in deren regelmäßige Arbeitszeit regelmä­
ßig eine Arbeitsbereitschaft \On durchschnittlich minde­
stens :J Stunden täglich fällt
c)-e)

Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 1 Buchst. b: 
"Zeitspanne ist die Zeit zwischen dem Beginn der frühe­
sten und dem Ende der spätesten Schicht innerhalb von 24 
Stunden. Die geforderte Stt111dcnzahl muß im Durchschnitt 
von den im Schichtplan vorgesehenen Arbeitstagen erreicht 
werden. Sieht der Schichtplan mehr als 5 Arbeitstage wö­
chendich vor. können, falls dies günstiger ist, der Berech­
nung des Durchschnitts fünf Arbeitstage wöchentlich zu­
grundegelegt werden." 

25. § 34 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
"Arbeitsstunden, die der Mitarbeiter darüber hinaus lei­
stet. können durch entsprechende Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung der Vergütung (§ 26) und der in Monats­
beträgen festgelegten Zulagen ausgeglichen werden. So­
weit ein Ausgleich nicht erfolgt, erhält der Mitarbeiter für
jede zusätzliche Arbeitsstunde den auf eine Stunde entfal­
lenden Anteil der Vergütung eines entsprechenden vollbe­
schäftigten Mitarbeiters. § 17 Abs. 1 bleibt unberührt."

26. § 35 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 Buchst. e und f erhalten °die folgende
Fassung:
"e) für Nachtarbeit. . ........ 2,05 DM, 
f) für Arbeit an Samstagen in der Zeit
von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr ... 1,03 DM."

27. § 36 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 7 wird der folgende Unterabsatz angefügt:
"Den wegen Verrentung ausgeschiedenen Mitarbeitern
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kann. wenn sich die Rentenzahlung verzögert, gegen Ab­
tretung des Rentenanspruches ein Vorschuß auf die Rente 
gewährt werden." 
b) Es wird folgender Absatz 8 angefügt:

"(8) Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein
Bruchteil eines Pfennigs von mindestens 0,5. ist er aufzu­
runden, ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden." 

28. § 37 erhält die folgende Fassung:

"§ 37 
Krankenbezüge 

(1) Dem Mitarbeiter werden im Falle einer durch Un­
fall, durch Krankheit, durch nicht rechtswidrige Sterilisa­
tion oder durch nicht rechtswidrigen Abbruch der Schwan­
gerschaft verursachten Arbeitsunfähigkeit Krankenbezüge 
gezahlt, es sei denn, daß er sich den Unfall oder die Krank­
heit vorsätzlich, grob fahrlässig oder bei einer nicht ge­
nehmigten Nebentätigkeit zugezogen hat. 

(2) Der Mitarbeiter erhält bis zur Dauer von 6 Wochen
Krankenbezüge in Höhe der Urlaubsvergütung, die ihm 
zustehen \\iirde, wenn er Erholungsurlaub hätte. 
Wird der Mitarbeiter vor Ablauf von 6 Monaten seit dem 
Ende der Arbeitsunfähigkeit aufgrund derselben Ursache 
erneut arbeitsunfähig, werden die Krankenbezüge nach 
Unterabsatz 1 nur bis zu insgesamt 6 Wochen gezahlt. 
Der Anspruch auf die Bezüge nach Unterabsatz 1 wird nicht 
dadurch berührt, daß der Arbeitgeber das Arbeitsverhält­
nis aus Anlaß der Arbeitsunfähigkeit kündigt. Das gleiche 
gilt, wenn der Mitarbeiter das Arbeitsverhältnis aus einem 
vom Arbeitgeber zu vertretenden Grund kündigt, der den 
Mitarbeiter zur Kündigung aus wichtigem Grund berech­
tigt. 

(3) Nach Ablauf des nach Absatz 2 maßgebenden Zeit­
raumes erhält der Mitarbeiter für den Zeitraum, für den 
ihm Krankengeld oder die entsprechenden Leistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung oder nach dem Bundes­
versorgungsgesetz gezahlt werden, als Krankenbezüge ei­
nen Krankengeldzuschuß. Dies gilt nicht, wenn 
a) der Mitarbeiter Rente wegen Erwerbsunfähigkeit (§ 44
SGB Vl) oder wegen Alters aus der gesetzlichen Renten­
versicherung erhält,
b) die Arbeitsunfähigkeit infolge Sterilisation oder Schwan­
gerschaftsabbruch eingetreten ist.
Steht dem Mitarbeiter Anspruch auf Krankengeld aus der
gesetzlichen Krankenversicherung für den Tag, an dem die
Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird, nicht zu, er­
hält er für diesen Tag einen Krankenzuschuß in Höhe von
100 v.H. des Nettoarbeitsentgelts (Absatz 8), wenn für die­
sen Tag infolge der Arbeitsunfähigkeit ein Vergütungs­
ausfall eintritt.

(4) Der Krankengeldzuschuß wird bei einer Beschäfti­
gungszeit(§ 19) 
von mehr als einem Jahr 
längstens bis zum Ende der 13. Woche, 
von mehr als drei Jahren 

längstens bis zum Ende der 26. Woche 
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, jedoch nicht über 
den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
hmaus, gezahlt. 
Vollendet der Mitarbeiter im Laufe der Arbeitsunfähigkeit 
eine Beschäftigungszeit von mehr als einem Jahr bzw. von 
mehr als drei Jahren. wird der Krankcngcldzuschuß ge­
zahlt, wie wenn er die maßgebende Beschäftigungszeit bei 
Beginn der Arbeitsunfähigkeit vollendet hätte. 

(5) Innerhalb eines Kalenderjahres können die Bezüge
nach Absatz 2 Unterabsatz 1 und der Krankengeldzuschuß 
bei einer Beschäftigungszeit 
von mehr als einem Jahr

längstens für die Dauer von 13 Wochen 
von mehr als 3 Jahren 

längstens für die Dauer von 26 Wochen 
bezogen werden. 
Erstreckt sich eine Erkrankung ununterbrochen von einem 
Kalenderjahr in das nächste Kalenderjahr oder erleidet der 
Mitarbeiter im neuen Kalenderjahr innerhalb von 13 Wo­
chen nach Wiederaufnahme der Arbeit einen Rückfall, 
bewendet es bei dem Anspruch aus dem vorhergehenden 
Jahr. 
Bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch minde­
stens der sich aus Absatz 2 ergebende Anspruch. 

(6) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch
einen bei dem Arbeitgeber erlittenen Arbeitsunfall oder 
durch eine bei dem Arbeitgeber zugezogene Berufskrank­
heit verursacht ist. wird der Krankengeldzuschuß ohne 
Rücksicht auf die Beschäftigungszeit bis zum Ende der 26. 
Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, jedoch nicht 
über den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnis­
ses hinaus, gezahlt, wenn der zuständige Unfallver­
sichenmgsträger den Arbeitsunfall oder die Berufskrank­
heit anerkennt. 

(7) Krankcngeldzuschuß wird nicht über den Zeitpunkt
gezahlt, von dem an der Mitarbeiter Bezüge aufgrund ei­
ner Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, 
aus einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenen­
versorgung oder aus einer sonstigen Versorgungseinrich­
tung erhält, zu der der Arbeitgeber oder ein anderer Ar­
beitgeber, der diesen Tarifvertrag oder einen Tarifvertrag 
wesentlich gleichen Inhaltes angewendet hat, die Mittel 
ganz oder teilweise beigesteuert hat. 
Überzahlter Krankengeldzuschuß und sonstige überzahlte 
Beträge gelten als Vorschüsse auf die für den Zeitraum der 
Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Unterab­
satzes 1. Die Ansprüche des Mitarbeiters gehen insoweit 
auf den Arbeitgeber über. Verzögert der Mitarbeiter schuld­
haft, dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheides 
mitzuteilen, gelten die für die Zeit nach dem Tage der Zu­
stellung des Rentenbescheides überzahlten Bezüge im Sinne 
des Satzes 1 in vollem Umfang als Vorschuß; die Ansprü­
che gehen in diesem Falle in Höhe des für die Zeit nach 
dem Tage der Zustellung des Rentenbescheides überzahl­
ten Bezüge auf den Arbeitgeber über. 

(8) Der Krankengeldzuschuß wird in Höhe des Unter-
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schiedsbetrages zwischen den tatsächlichen Barleistungen 
des Sozialleistungsträgers und der Nettourlaubsvergütung 
gezahlt. Nettourlaubsvergütung ist die um die geset:t.lichen 
Abzüge verminderte Urlaubsvergütung(§ 47 Abs. 2). 

(9) Anspruch auf den Krankengeldzuschuß nach den
Absätlen 3 - 8 hat auch der Mitarbeiter, der in der gesetz­
lichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankem·ersiche­
rung befreit ist. Dabei sind für die Amvcndung des Absat­
zes 8 die Leistungen zugrundezulegen, die dem Mitarbei­
ter als Pflichtversicherten in der gesetzlichen Krankenver­
sicherung zustünden. 
Protokollnotiz zu Absatz 6: 
Hat der Mitarbeiter in einem Fall des Absatzes 6 die Ar­
beit vor Ablauf der Bezugsfrist von 26 Wochen wieder auf­
genommen und wird er vor Ablauf von 6 Monaten auf­
grund desselben Arbei tsunfallcs oder derselben Berufs­
krankheit erneut arbeitsunfähig, wird der Ablauf der 
Bezugsfrist, wellll dies für den Mitarbeiter günstiger ist. 
um die Zeit der Arbeitsfähigkeit hinausgeschoben." 

29. § 38 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz l Unterabsatz 2 werden die Worte"§ 1, 7" durch
die Worte "§ 3 7 bzw. § 71" ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte "§ 37" durch die
Worte "§ 3 7 b1w. § 71" ersetzt.

30. § 39 Abs. 1 wird wie folgt geändert
a) Es wird ein neuer Unterabsat;: 3 eingefügt mit folgen­
dem Wortlaut
"Zeiten in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungs­
verhaltnis mit weniger als der durchschnittlichen regel­
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit werden in vollem
Umfang berücksichtigt. Nicht Vollbeschäftigte erhalten von
der Jubiläumsmwendung den TeiL der dem Maß der mit
ihm vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit entspricht."
b) Der bisherige Unterabsatz 3 wird Unterabsatz 4.

31. § 40 wird wie folgt geändert:
a) Es wird folgender Satz angefügt:
"Aufwendungen im Sinne des§ 9
der Beihilfevorschriften (Bund) sind nicht beihilfefähig."
b) Es wird der folgende Unterabsatz angefügt:
"Nicht vollbeschäftigte Mitarbeiter erhalten von der errech­
neten Beihilfe den Teil, der dem Verhältnis entspricht, in
dem die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit eines ent­
sprechenden vollbeschäftigten Mitarbeiters zu der arbeits­
vertraglich vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit steht."

32. § 41 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz l werden die Buchstaben b und c durch den
folgenden Buchstaben b ersetzt:
"b) die Abkömmlinge des Mitarbeiters",
b) In Absatz 3 Unterabsatz 2 werden die Worte "der Fri­
sten des§ 37 Abs. 2" durch die Worte "der Bezugsfristen"
ersetzt.

33. § 42 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
"§ 11 Satz 2 gilt entsprechend; ferner sind die Mitarbeiter
der Vergütungsgruppen H 1 - H 9 den Kirchenbeamten der
Besoldungsgruppen A 1 - A 8 vergleichbar."

34. In § 43 Satz 1 werden nach dem Wort
"Geschäftsort" die Worte "oder zwischen zwei auswärti­
gen Geschäftsorten" eingefügt

35. In § 48 Abs. 4 Unterabs. 2 Satz 1 und Unterabs. 3
Satz 1 wird jeweils die Zahl "250" durch die Zahl "260"
ersetzt.

36. In § 51 Abs. 1 Unterabs. 1 ·Satz 3 werden die Worte
"Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit" durch die
Worte "verminderter Erwerbsfähigkeit" ersetzt.

37. In § 53 wird der Absatz 4 gestrichen.

38 § 59 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift werden die Worte "infolge Berufsun­
fähigkeit und Erwerbsunfähigkeit" durch die Worte "we­
gen verminderter Ernerbsfähigkeit" ersetzt.
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Unterabsatz 1 werden
- im Sat1, 4 die Worte "Rente auf Zeit(§ 53 AVG, § 1276
RVO, § 72 RKG)" durch die Worte "befristete Rente we­
gen verminderter Erwerbsfähigkeit",
- in Satz 5 das Wort "Zeitrente" durch die Worte "befristete
Rente"
ersetzt.
bb) In Unterabsatz 2 Sat;: I werden die Worte "Altersruhe­
geld nach § 25 Abs. 1 AVG, § 1248 Abs. l RVO oder § 48
Abs. l Nr. 1 RKG" durch die Worte "Altersrente nach§ 36
oder§ 37 SGB VI" erset;:t.
c) Absatz 3 .-ird unter Beibehaltung der Absatzbezeichnung
gestrichen.
d) In Absall-+ werden die Worte "Absätzen I bis 3" durch
die Worte "Absätzen 1 und 2" ersetzt.
e) In Buchstabe a der Protokollnotizen zu Absatz 1 und 2
werden die Worte "Versicherungs- oder Versorgungsein­
richtung im Sinne des§ 7 Abs. 2 AVG eine Rente auf Zeit"
durch die Worte "berufsständischen Versorgungseinrich­
tung im Silllle des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI eine befristete
Rente" ersetzt.
e) Es wird die folgende Übergangsvorschrift angefügt:
"Übergangsvorschrift:
Eine Rente wegen Berufsunfähigkeit oder wegen Erwerbs­
unfähigkeit steht einer Rente wegen Invalidität (Artikel 2
§§ 7, 45 RÜG) gleich."

39. § 60 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Unterabsatz 1 werden die Worte "dieses Tarifvertra­
ges "durch die Worte "dieser Ordnung" ersetzt.
b) In Unterabsatz 2 wird der Buchstabe "h" durch den Buch­
staben "d" ersetzt.
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40. § 62 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird in Buchstabe h der Punkt durch ein
Komma ersetzt, es wird der folgende Buchstabe i ange­
fügt:
" i) Der Mitarbeiter aus eigener Erwerbstätigkeit eine Ren­
te aus der geset:rJichen Rentenversicherung oder Leistun­
gen aus einer Versichenmg oder Versorgung erhält oder
beanspruchen kann, zu der der Arbeitgeber oder ein ande­
rer Arbeitgeber, der dem BAT oder einem Tarifvertrag oder
einer Kirchlichen Arbeitsrechtsregelung wesentlichen glei­
chen Inhaltes anwendet, Mittel ganz oder teilweise bei­
steuert oder beigesteuert hat"
b) In Absatz 3 werden Nr. 1 Buchst. d, Nr. 2 Buchst. c
sowie das Komma nach Nr. 2 Buchst. b gestrichen.
c) Absatz 4 Unterabsatz 2 wird gestrichen.
d) Die Protokollnotiz zu Absatz 3 Nr. 1 Buchst. d und Nr. 2
Buchst. c wird gestrichen

41. § 63 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden in Satz 1 der Buchstabe 11h 11 durch
den Buchstaben "d", der Begriff "BAT" durch den Begriff
"BAT/BAT-O" und in Satz 2 die Worte 11§ l 9 Abs. 1 Satz 4
bis 7 11 durch die Worte "§ 19 Abs. 2" ersetzt.
b) Absatz 3 Unterabs. 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "wurden" die Worte
"Zeiten einer Tätigkeit im Sinne des § 3 Buchst. n werden
nicht berücksichtigt" eingefügt.
bb) Satz 2 Buchst. e erhält folgende Fassung:
"Im räumlichen Geltungsbereich des BAT-O vor dem
1. Januar 1991, ausgenommen die Zeiten. die bei einem
kirchlichen Arbeitgeber zurückgelegt sind,"
c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert:
aaa) Satz l erhält die folgende Fassung:
"Werden dem Mitarbeiter laufende Versorgungsbezüge.
laufende Unterstützungen, Arbeitslosengeld. Arbeitslosen­
hilfe, sonstige belaufende Bezüge aus öffentlichen Mitteln,
Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die nicht
unter § 62 Abs. 2 Buchst. i fallen, oder Renten und ver­
gleichbare Leistungen eines ausländischen Versicherungs­
trägers gezahlt, oder hätte der Mitarbeiter. der nicht unter
§ 62 Abs. 3 Nr. 2 fällt, bei unverzüglicher Antragstellung
nach Be�ndigung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe, so erhält er ohne
Rücksicht darauf, ob der Arbeitgeber dazu Mittel beige­
steuert hat, das Übergangsgeld nur insoweit, als die ge­
nannten Bezüge für denselben Zeitraum hinter dem Über­
gangsgeld zurückbleiben."
bbb) Satz 2 wird gestrichen ..
bb) Unterabsatz 2 wird gestrichen.
cc) Im neuen Unterabsatz 2_wird der Wortlaut in Buchsta­
be g gestrichen.
dd) Die Protokollnotiz zu Absatz 5 Satz 3 Buchst. c wird
gestrichen.

42. § 71 erhält die folgende Fassung:

"§ 71
Übergangsregelung für die Zahlung 

von Krankenbezügen 

Für die Mitarbeiter, die am 1. Juli 1996 in einem Arbeits­
verhältnis gestanden haben, das am 1. Juli 1996 zu dem­
selben Arbeitgeber fortbestanden hat. gilt anstelle des§ 37 
für die Dauer dieses Arbeitsverhältnisses folgendes: 

(1) Dem Mitarbeiter werde im Falle einer durch Unfall
oder Krankheit verursachten Arbeitsunfähigkeit Kranken-

' bezüge gezahlt, es sei denn, daß er sich den Unfall oder die 
Krankheit vorsätzlich. grob fahrlässig oder bei einer nicht 
genehmigten Nebentätigkeit :r:ugemgen hat Satz l findet 
auch Anwendung auf Arbeitsunfähigkeit infolge Stenlisa­
tion oder Schwangerschaftsabbruch gemäß § 3 Abs. 2 
Entgeltfortzahl ungsgesetz. 

(2) Der Mitarbeiter erhält bis zur Dauer von sechs Wo­
chen Krankenbezüge in Höhe der Urlaubsvergütung. die 
ihm zustehen wiirde. wenn er Erholungsurlaub hätte. Die­
ser Anspruch wird nicht dadurch berührt, daß der Arbeit­
geber das Arbeitsverhältnis aus Anlaß der Arbeitsunfähig­
keit kündigt. Das gleiche gilt, wenn der Mitarbeiter das 
Arbeitsverhältnis aus einem, vom Arbeitgeber zu vertre­
tenden Grund kündigt. der den Mitarbeiter zur Kündigung 
aus wichtigem Grund berechtigt. 

(3) Nach Ablauf des nach Absatz 2 maßgebenden Zeit­
raumes erhält der Mitarbeiter für den Zeitraum. für den 
ihm das Krankengeld oder die entsprechenden Leistungen 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung oder nach dem 
Bundesversorgungsgesetz gezahlt werden. als Kranken­
bezüge einen Krankengeldzuschuß. Dies gilt nicht. wenn 
a) der Mitarbeiter Rente wegen Erwerbsunfä.higkeit (§ 44
SGB VI) oder wegen Alters aus der gesetzlichen Renten­
versicherung erhält,
b) die Arbeitsunfähigkeit infolge Sterilisation oder Schwan­
gerschaftsabbruch eingetreten ist.

( 4) Der Krankengeldzuschuß wird nach einer Dienst­
zeit(§ 20) 
von mindestens 
- zwei Jahren
,on der 7. bis zum Ende der 9. Krankheitswoche
- drei Jahren
von der 7. bis zum Ende der 12. Krankheitswoche
- fünf Jahren
von der 7. bis zum Ende der 15. Krankheitswoche
- acht Jahren
von der 7. bis zum Ende der 26. Krankheitswoche
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt.
Vollendet der Mitarbeiter während der Arbeitsunfähigkeit
die zu einer längeren Bezugsdauer berechtigende Dienst­
zeit, werden die Krankenbezüge so gezahlt, wie wenn der
Mitarbeiter die längere Dienstzeit bereits bei Beginn der
Arbeitsunfähigkeit vollendet hätte.
Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen
bei dem Arbeitgeber erlittenen Arbeitsunfall oder durch
eine bei dem Arbeitgeber zugezogene Berufskrankheit ver­
ursacht ist, wird der Krankengeldzuschuß ohne Rücksicht
auf die Dienstzeit bis zum Ende der 26. Woche seit dem
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Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt wenn der zustän­
dige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die 
Bemfskrankhcit anerkennt. 

(5) Hat der Mitarbeiter nicht mindestens vier Wochen
wieder gearbeitet und wird er aufgrund derselben Ursache 
erneut arbeitsunfähig, werden Krankenbezüge insgesamt 
nur für die nach Absatz 4 maßgebenden Zeiten gezahlt. 
Hat der Mitarbeiter in einem Fall des Absatzes 4 Unterab­
satz 1 die Arbeit vor Ablauf der Bezugsfrist von 26 Wo­
chen wieder aufgenommen und V\ird er vor Ablauf von sechs 
Wochen aufgnmd desselben Arbeitsunfalls oder derselben 
Bemfskrankheit erneut arbeitsunfähig,\\ ird der Ablauf der 
Bezugsfrist wenn dies für den Mitarbeiter günstiger ist, 
um die Zeit der Arbeitsunfähigkeit hinausgeschoben 

(6) Ein Krankengeldzuschuß wird nicht gezahlt
a) üb�r die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus,
b) über den Zeitpunkt hinaus, von dem an der Mitarbeiter
Bezüge - ausgenommen eine Hinterbliebenenrente - aus
der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzli­
chen Alters- oder Hinterbliebenenversorgung oder einer
sonstigen Versorgungseinrichtung erhält. zu der der Ar­
beitgeber oder ein anderer Arbeitgeber, der diese
Arbeitsrechtsregelung oder eine andere kirchliche
Arbeitsrechtsregelung oder einen Tarif\'ertrag wesentlich
gleichen Inhalts angevvendet hat. die Mittel ganz oder teil­
weise beigesteuert hat. Überzahlter Krankengeldmschuß
oder sonstige überzahlte Bezüge gelten als Vorschüsse auf
die für den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezü­
ge im Sinne des vorstehenden Satzes. Die Ansprüche des
Mitarbeiters gehen insoweit auf den Arbeitgeber über.

(7) Der Krankengeldzuschuß wird in Höhe des Unter­
schiedsbetrages zwischen dem Nettokrankengeld bzw. den 
entsprechenden Nettoleistungen eines Sozialleistungs­
trägers und der Nettourlaubsvergütung gezahlt. Netto­
krankengeld 1st das Krankengeld der gesetzlichen Kran­
kem:ersicherung bzw. die entsprechende Barleistung eines 
anderen Sozialleistungsträgers, vermindert um die von dem 
Sozialleistungsträger einbehaltenen Beitragsanteile des 
Krankengeldempfängers zur gesetzlichen Renten- und 
Arbeitslosenversicherung. Nettourlaubsvergütung ist die 

Als Anlage 2 zur Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung für 
Angestellte wird folgender Vergütungsgruppenplan B er­
lassen. 

um die gesetzlichen Abzüge verminderte Urlaubsvergütung 
(§ 47 Abs. 2).
Steht dem Mitarbeiter Anspmch auf Krankengeld aus der
gesetzlichen Krankem-ersicherung für den Tag, an dem die
Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird, nicht zu, er­
hält er für diesen Tag einen Krankenzuschuß in Höhe von
100 v.H. der Nettourlaubsvergütung (Unterabsatz l Satz 3).
wenn für diesen Tag infolge der Arbeitsunfähigkeit ein
Vergütungsausfall ei ntritL

(8) Der nur wegen Überschreitens der Jahresarbeits­
verdienstgrenze nicht krankenversichenmgspflichtige Mit­
arbeiter. der einen Beitragszuschuß nach § 257 SGB V er­
hält, erhält einen Krankengeldzuschuß in Höhe der Diffe­
renz zwischen dem Krankenge1dhöchstsatz und der Netto­
urlaubsvergütung. Mitarbeiter, die nur wegen Über­
schreitens der Jahresarbeitsverdienstgrenze nicht kranken­
versichenmgspflichtig sind und keinen Bcitragszuschuß 
nach § 257 SGB V erhalten, erhalten für den gesamten 
Zeitraum nach Absatz 4 Krankenbezüge in Höhe der 
Urlaubsvergütung. 

(9) Der Mitarbeiter kann die Anwendung des§ 37 be­
antragen. Der Antrag kann nicht widerrufen ,,erden. 

ProtokollnotiL zu Absatz 4 Unterabsatz 5: 
"Auf die vier Wochen wird ein Erholungsurlaub ( einschließ­
lich eines entsprechenden Zusatzurlaubs) angerechnet den 
der Mitarbeiter nach Arbeitsaufnahme angetreten hat, weil 
dies im Urlaubsplan vorgesehen war oder der Arbeitgeber 
dies verlangt hatte." 

§2

Diese Arbeitsrechtliche Regelung tritt am l .  Juli 1996 in 
Kraft 

Schwerin, den 23. Mai 1996 

Die Arbeitsrechtliche Kommission 
Die Vorsitzende 
Steuerer-Wünsche 

2. Vergütungsgruppenplan B
Anlage 2 zur Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung 

Vorbemerkungen 

1. Die.in den Tätigkeitsmerkmalen enthaltene sprachliche
Form gilt in entsprechender Weise für Mitarbeiterinnen.
2. Anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne dieses
Vergütungsgruppenplanes sind die nach dem Berufsbil­
dungsgesetz staatlich anerkannten oder als staatlich aner­
kannt geltenden Ausbildungsberufe. 
Der Besitz eines Handwerksmeisterbriefes, eines Industrie-

meisterbriefes oder eines Meisterbriefes in einem anderen 
anerkannten Ausbildungsberuf ist ohne Einfluß auf die 
Eingruppierung. 

Tätigkeitsmerkmale 

Verg.-Gruppe H 1 

l. Mitarbeiter mit einfachen Tätigkeiten im Haus-, Rei-
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· nigungs- und Küchendienst, in Wäschereien, Nähstuben
oder ähnlichen.Nebenbetrieben der Einrichtungen
2. Lan�wirtschaftlich öder gärtne.ri,�ch tätige Mitarbeiter
ohne Fachausbildung

Verg.-Grul)pe H .2 

3. Mitarbeitei;�izj,t::,) und 2 nach dreijähriger Bewäh-
rung in Verg/G�p)j{H 1 .· .•... 
4. Mitarbeiter ohne entsprechende Ausbildung mit Tätig­
keiten, für die eine eing

e
hende Einarbeitung erforderlich

.ist (angelernte Mitarbeiter)
Beispiele� 

-Wäscher
-Näher
- Bügler
- Helfer von Köchen

, - Helfer von Han<iwe�lcern 
- landwirtschaftlidtoder gärtnerisch tätige Mitarbeiter

Verg.-Gruppe H 2 a 

5. Mitarbeiter wie zu 3. nach vierjähriger Tätigkeit in die-
ser Fallgruppe

Verg.-Gruppe H 3 

6. Mitarbeiter wie zu 4. nach dreijähriger Tätigkeit in die-
ser Fallgruppe .
7. a) Mitarbeiter mit erfolgreich aqgeschlossener Ausbil­
dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer
Ausbildungsdauer von weniger als zweieinhalb Jahren, die
in ihrem oder einem diesen verwandten Ausbildungsberuf
beschäftigt werden,
b) Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten Ulld
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausübe� ·.

- Handwerker mit Gesellenprüfung oder Facharbeiterbrief
- landwirtschaftlicher oder gärtnerischer Mitarbeiter mit
landwirtschaftlichem oder gärtnerischem Facharbeiterbrief
-Köche·
b) Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.

Verg;-Gnippe H 4 a 

11. Mitarbeiter wie zu 9. nach vierjähriger Tätigkeit in die­
ser Fallgruppe

Verg.-Gruppe H 5 

12. Mitarbeiter wie zu 10. nach dreijähriger Bewährung in
dieser Fallgruppe ·
13. a) Mitarbeiter mit einer Aus bildung und Beschäftigung
wie zu 10. a in der besonders verantwortlichen Tätigkeit, 
b) Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Tätigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben

Verg.-Gruppe H 5 a 

14. Mitarbeiter wie
z
u 12. nach vierjähriger Tätigkeit in

dieser Fallgruppe

Verg.-Gruppe H 6 

15. Mitarbeiter wie zu i3. nach dreijähriger Bewährung in
dieser Fallgruppe
16. Mitarbeiter mit einer Ausbildung und Beschäftigung
wie zu 10. a in Tätigkeiten, die neben vielseitigem, hoch­
wertigem fachlichen Können besondere Umsicht und Zu­
verlässigkeit erfordern

Verg.-Gruppe H 6 a 

17_ ;, Mi�.iter wie zu 15. nach dreijähriger Bewährung in 
;;ic:lf . . . 

.. . . Ve11f: ,:,.,;. 
·.·. -.•.-_;·;·····:.;._·�.•1·.·.:.·•.•.89;.·.�.':•·

s
··,Mi•1·•e.:.·.: .. r .. ,:.:.�.i1r.•_ir

fit

·- ..

.

•.•. : .. •t":··
z
u·.··e···1····nle6r;n

a

A·us

c

·. 

h

b

dr
e
il· .. d.un

.

1.·lJ.·ährig un. 

g

. 

e

.d

r

B

B

eewährunschäfti.. ·gun

g 

i

n

g .. Vi9 .. eMir'g·. ··.
·
_tameG:.·.:ru:.,'.�p)pe.•�r.;.:3.

wi
. :·.).c�.:I.:zu·;·•·::0.�\'fl·:.t.;�.�:'.�h· ��ij.· 1v.1i 

\vie'�d. . , .,;!fr_.,,., . durch das ·Maß ihrer Ve.rantwortung 
10. a) Mitaibeiteriniterfolgreichah . ,aus d�tFaUgrl\�16 herausheben. 
dung in ein�m anerkannten Ausbild�� Juf' fuit eirier-c

· A.usbildungsdauer vori mifl�e�.��ieiuhaJb Jahren, die
. · in il1J;�· oC,er einem die�;�<,'h�artdten Beruf beschäftigt

werdeli': .· 
Bei�iele: 

Verg;-Gruppe H 7 a 
' . . 

. 20; Mitarbeiter wie zu 18. nach vierjähriger Tätigkeit in 
dieser Fallgruppe 
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Verg.-Gruppe H 8 

21. Mitarbeiter wie zu 19. nach dreijähriger Bewährung in
dieser Fallgruppe
22. Mitarbeiter mit einer Ausbildung und Beschäftigung
wie zu 10 a. die sich durch das Maß ihrer Verantwortung
besonders aus der Fallgruppe 19 herausheben.

Verg.-Gruppe H 8 a 

23. Mitarbeiter wie zu 21. nach vierjähriger Tätigkeit in
dieser Fallgruppe

670.02 (96)/17 

Verg.-Gruppe H 9 

24. Mitarbeiter wie zu 22. nach dreijähriger Bewährung in
dieser Fallgruppe

Der Vergütungsgruppenplan B tritt am 1. Juli 19% in Kraft. 

Kirchengesetz 
vom 31. März 1996 

über den Haushaltsplan 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

für das Rechnungsjahr 1996 

§ 1

Der Haushaltsplan der fa.-Luth. Landeskirche Mecklen­
burgs für das Rechnungsjahr 1996 wird gemäß Anlage in 
Ausgabe und Einnahme mit je 83.519.930 DM festgesetzt 

§2

(1) Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbei­
ter der Kirchgemeinden. 1:u denen die Landeskirche nach 
§ 4 des Kirchengesetzes über die Finanzierung der kirchli­
chen Arbeit in der Ev. - Luth. Landeskirche Mecklenburgs
vom 25. Oktober 1987 (KABl S. 90) Kostenanteile zu über­
nehmen hätte. werden für das Rechnungsjahr 1996 voll
aus dem landeskirchlichen Haushalt getragen, soweit die
Betreffenden am 1. Januar 1991 angestellt waren oder seit­
her nach einem bestätigten Stellenplan oder mit Zustim­
mung des Oberkirchenrates angestellt worden sind oder
werden.

(2) Die Aufbringung von Besoldungsanteilen nach § 3
des Finanzierungsgesetzes entfällt für das Rechnungsjahr 
1996. 

§3

Die Kirchgemeinden erhalten Kirchensteueranteile in Höhe 
von 7, 5 v. H. des Kirchensteueraufkommens 1996. Die ein­
zelne Kirchgemeinde erhält daran einen Anteil 
(Kirchensteuerzuweisung) nach dem Verhältnis ihrer 
Gemeindegliederzahl zu der Gemeindegliederzahl in der 
Landeskirche Die Gemeindegliederzahlen werden nach 

den gemäß § 10 des Kirchengesetzes über die Kirchen­
mitgliedschaft mm 4. November 1990 (KABI 1991 S.3) 
zu führenden Gemeindegliederverzeichnissen bestimmt. 2,5 
v. H. des Aufkommens fließen in einen Härteausgleichs­
fonds, aus dem Kirchgemeinden auf Antrag Unterstützun­
gen erhalten können. Das Nähere regelt die Kirchenleitung.
Sollte dieser Härteausgleichsfonds nicht ausgeschöpft wer­
den. werden die so überschießenden Mittel an die Kirch­
gemeinden nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 des� 3 in den
Haushalt 1997 vorgetragen.

§4

(1) Die örtlichen Baukassen erhalten Zuweisungen aus
den Erträgen von dem in den Vereinigten Treuhandkassen 
verwalteten Vermögen der örtlichen Kirchen (herkömmli­
che Kirchen- und Pfründenvermögen) als Anteile zur Er­
haltung der Kirchen und Pfarrhäuser. 

(2) Die Zuweisungen für die Kirchen betragen für die
einzelnen Baukassen 20 v. H. der Erträge der zum Gebiet 
der betreffenden Kirchgemeinde gehörenden örtlichen Kir­
chen. 

(3) Die Zuweisungen für die Pfarrhäuser·betragen ins­
gesamt 60 v. H. der Gesamterträge aller örtlichen Kirchen. 
Sie werden auf die einzelnen Baukassen nach dem Bestand 
der Pfarrhäuser umgelegt . Als Pfarrhäuser gelten dabei 
Wohngebäude, in denen mindestens eine freie Dienstwoh­
nung nach den Bestimmungen des Besoldungsgesetzes zur 
Verfügung steht. 

( 4) Die verbleibenden 20 v. H. der Gesamterträge aus
dem Vermögen der örtlichen Kirchen werden als Anteil 
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zur Dcckm1g der Personalkosten für die Pastorinnen und 
Pastoren im Dienst der Kirchgemeinden im landes­
kirchlichen Haushalt vereinnahmt. 

(5) Bei Erträgen aus der Verpachtung landwirtschaftli­
cher Betriebe ist vor der Berechnung nach Absätzen l bis 
4 ein Anteil \'On 10 v. H. der Brutto-Pachteinnahmen einer 
Rücklage zuzuführen, die bei der jeweiligen Kirchenkreis­
verwaltung geführt wird. 

§5

( l) Die Landeskirche kann Kredite zur Unterstützung
von Bauvorhaben in der Landeskirche und zur Finanzie­
rung von Bauvorhaben an der Landeskirche gehörenden 
Gebäuden bis zu einer Gesamtkreditsumme von 2 Millio­
nen DM im Rechnungsjahr aufnehmen. L"ber die Kredit­
aufnahme entscheidet der Oberkirchenrat. Da\'on sollen 
nicht mehr als I Million DM für landeskirchliche Gebäu­
de eingesetzt werden. 

(2) Der Oberkirchenrat kann kirchenaufsichtliche Ge­
nehmigungen erteilen zur Kreditaufnahme durch Kirch­
gemeinden für die Finanzierung von Bauvorhaben bis zu 
einer Gesamtkreditsumme rnn I O Millionen DM im Rech­
nungsjahr. 

(3) Die Landeskirche kann Bürgschaften zur Sicherung
von Krediten von Kirchgemeinden und von kirchlichen 
Werken zur Finanzierung von Bauvorhaben bis zu einer 
Gesamtkreditsumme von 5 Millionen DM im Rechnungs­
jahr leisten. Über die Bürgschaftsleistung entscheidet der 
Oberkirchenrat 

( 4) In Ausnahmefällen kann die Landeskirche ohne die
Zweckbindung nach Absatz l bis 3 kurzfristige Kredite 
(Laufzeit nicht über ein Jahr) aufnehmen oder Bürgschaf­
ten leisten. wenn dadurch die Obergrenze der Gesamt­
verschuldung im RechnungsJahr, wie sie sich aus den Ab­
sätzen l bis 3 ergibt, nicht überschritten wird. Bei Bürg­
schaften gilt die Obergrenze der Gesamtverschuldung nicht, 
wenn in geeigneter Weise sichergestellt ist, daß sich die 
Landeskirche im Falle des Ausfalles des Hauptschuldners 
aus dessen Grundstücken befriedigen kann. 

(5) Außerhalb des Gesamtkreditrahmens nach Absät-

zen 1 und 2 können Kredite aufgenommen oder geneh­
migt werden für Bauvorhaben an Wohngebäuden, wenn 
l. für das betreffende Gebäude eine eigene Rechnung ge­
führt wird und
2. gewährleistet ist, daß Zinsen und Tilgung in voller Höhe
aus den einkommenden Mieten unter Berücksichtigung der
sonstigen Ausgaben für das Gebäude gedeckt werden kön­
nen, ohne daß ein Zuschußbedarf entsteht.

§6

Bestimmungen des Kirchengesetzes über die Finanzierung 
der kirchlichen Arbeit in der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs vom 25 . Oktober 1987 (KABl 
S.90), die den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes ent­
gegenstehen, sind für das Rechnungsjahr 1996 nicht anzu­
wenden.

§7

Der Oberkirchenrat kann etwaige zur Durchführung die­
ses Kirchengesetzes erforderliche Bestimmungen erlassen. 
Für den Fall, daß der Haushaltsplan für das Rechnungs­
jahr l 997 nicht vor dem l. Januar 1997 von der Landes­
synode genehmigt sein sollte, kann der Oberkirchenrat bis 
zu solcher Genehmigung die auf gesetzlichen oder sonsti­
gen rechtlichen Verpflichtungen beruhenden und die sonst 
notwendigen und unaufschiebbaren Ausgaben des neuen 
Rechnungsjahres gemäß dem Haushaltsplan für das Rech­
nungsjahr l 996 leisten, jedoch nicht über 25 v. H. der 
Jahresansätze hinaus; nur in ganz besonderen und als sol­
che ausdrücklich zu bescheinigenden Ausnahmefällen kann 
der Oberkirchenrat bis zu 100 v. H. dieser Ansätze anwei­
sen. 

Schwerin, den 3 l. März 1996 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 
Stier 
Landesbischof 
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Der Oberkirchenrat veröffentlicht nachstehende Vereinba­
rung vom 3. Mai 1996 zwischen dem Land Mecklenburg­
Vorpommern einerseits und der Evangelische-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evan­
gelischen Kirche andererseits zur Übertragung von Aufga­
ben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege an die 
Kirchen. 
Gemäß § 4 der Vereinbarung ist diese mit Datum vom 28. 
Mai 1996 im Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 

(Amtsbl. M-V S. 499) veröffentlicht und damit in Kraft 
getreten. 

Schwerin, den 22. Juli 1996 

Der Oberkirchenrat 
In Vertretung 
Sohn 
Kirchenrat 

Vereinbarung 
zwischen dem Land Mecklenburg-Vorp·ommer11, 

vertreten durch die Kultusministerin, 
einerseits 

und 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meckler1burgs, 

vertreten durch den Oberkirchenrat, 
und 

der Pommerschen Evangelischen Kirche, vertreten durch das Konsistorium, 
andererseits 

zur Übertragung von Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege an 
die Kirchen 

Grundlage dieser Vereinbarung ist die Anwendung von 
Artikel 9 Abs. 4 des Güstrower Vertrages vom 20. Januar 
1994 i V m. § 10 Abs. 4 des Denkmalschutzgesetzes Meck­
lenburg-Vorpommern vom 30. November 1993 (GVOBI. 
S. 975), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 1994
(GVOBl S 559).

§ 1

(1) Der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck­
lenburgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche 
(nachfolgend Evangelische Landeskirchen genannt) wer­
den nach Maßgabe dieser Verwaltungsvereinbarung Auf­
gaben übertragen. 

(2) Die Aufgabenübertragung an die Evangelischen
Landeskirchen erfolgt an die jeweils zuständige kirchliche 
Oberbehörde. Sie unterhalten zur Wahrnehmung dieser 
Aufgaben je ein kirchliches Bauamt. Sie gewährleisten die 
Wahrnehmung kunstgeschichtlicher. architektonischer und 
archäologischer Belange. 
(3) Gegenstand dieser Vereinbarung sind Denkmale im
Sinne von § 2 Denkmalschutzgesetz, die sich im Eigen­
tum der Evangelischen Landeskirchen. ihrer Kirchgemein­
den und Gliederungen befinden.

§2

zuständig. Sie handeln im Benehmen mit den unteren 
Denkmalschutzbehörden. 

§3

(1) Die Bauämter der Evangelischen Kirchen handeln
bei den ihnen obliegenden Aufgaben in partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Denkmalfach­
behörden. 

(2) Über etwa anstehende Meinungsverschiedenheiten
über die Auslegung oder Anwendung dieser Vereinbarung 
werden sich die Vertragspartner rechtzeitig einvernehm­
lich verständigen. 

§4

Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Schwerin, den 3. Mai 1996 

Regine Marquardt 
Kultusministerin 

Für Maßnahmen nach §§ 7, 9, 18 und 22 des Dr. Menno Aden Hans-Martin Harder 
Konsistorialpräsident Denkmalschutzgesetzes sind die kirchlichen Bauämter Oberkirchenratspräsident 
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147/1993 

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmale 
im lande Mecklenburg-Vorpommern 

[Denkmalschutzgesetz - DSchGM-V] 
vom 30. November 1993 

(GSMeckl.-Vorp. GI. Nr. 224-2; Gesetz-und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern S. 975) 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 
§ l Aufgaben des Denkmalschutzes

und der Denkmalpflege 
§ 2 Begriffsbestimmungen

Zweiter Abschnitt: 
Behörden des Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege 
§ 3 Denkmalschutzbehörden
§ 4 Denkmalfachbehörden
§ 5 Denkmalliste

Dritter Abschnitt: 
Maßnahmen der Denkmalpflege 
§ 6 Erhaltungspflicht
§ 7 Genehmigungspflichtige Maßnahmen
§ 8 Veräußerungs- und Veränderungsanzeige
§ 9 Auskunfts- und Duldungspflichten
§ 10 Denkmale der Kirchen und öffentlich-rechtlichen

Religionsgemeinschaften 

Vierter Abschnitt: 
Besondere Maßnahmen 
§ 11 Fund von Denkmalen
§ 12 Nachforschungen
§ 13 Schatzregal
§ 14 Schutz der Bodendenkmale
§ 15 Genehmigungsvorbehalt
§ 16 Grabungsschutzgebiete
§ 17 Sonderegelung bei Maßnahmen zur Gewinnung von

Bodenschätzen 

Fünfter Abschnitt: 
Denkmalrechtliche Verfügungen, Zugang zu Denkma­
len, Kennzeichnung, Entschädigung 
§ 18 Allgemeine Maßnahmen der

Denkmalpflegebehörden 
§ 19 Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes
§ 20 Zugang zu Denkmalen
§ 21 Kennzeichnung der Denkmale
§ 22 Durchsetzung der Erhaltung
§ 23 Enteignungen

§ 24 Vorkaufsrecht
§ 25 Entschädigung
§ 26 Gebührenfreiheit

Sechster Abschnitt: 
Denkmalförderung 
§ 27 Leistungen
§ 28 Bescheinigungen für steuerliche Zwecke

Siebter Abschnitt: 
Scblußvorschriften 
§ 29 Ordnungswidrigkeiten
§ 30 Verwaltungsvorschriften
§ 31 Übergangsvorschriften
§ 32 Inkrafttreten

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1

Aufgaben des Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege 

(1) Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege
ist, die Denkmale als Quellen der Geschichte und Tradition 
zu schützen, zu pflegen, wissenschaftlich zu erforschen 
und auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken. 

(2) Denkmalschutz und Denkmalpflege obliegen dem
Land, den Landkreisen und Gemeinden. Die Landkreise 
und Gemeinden nehmen diese Aufgaben als Auftragsan­
gelegenheiten nach Maßgabe dieses Gesetzes wahr. 

(3) Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen sind
die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
zu berücksichtigen. Die für den Denkmalschutz und die 
Denkmalpflege zuständigen Behörden sind frühzeitig zu 
beteiligen und so mit dem Ziel in die Abwägungen mit 
anderen Belangen einzubeziehen, daß die Erhaltung und 
Nutzung der Denkmale und Denkmalbereiche sowie eine 
angemessene Gestaltung ihrer Umgebung möglich sind. 
Denkmalpflege und Denkmalschutz wirken daraufhin, daß 
die Denkmale und Denkmalbereiche in die Raumordnung 
und Landesplanung, die städtebauliche Entwicklung und 
die Landespflege einbezogen und einer sinnvollen Nutzung 
zugeführt werden. 



' 
Seite 48 Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs Nr. 5-8/1996 

§2
Begriffsbestimmungen 

(1) Denkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Sachen,
Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an deren 
Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. 
wenn die Sachen bedeutend für die Geschichte des Men­
schen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung 
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen sind und für die 
Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaftliche, 
geschichtliche, volkskundliche oder städtebauliche Grün­
de vorliegen. 

(2) Baudenkmale sind Denkmale, die aus baulichen
Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen bestehen. Ebenso 
zu behandeln sind Garten-, Friedhofs- und Parkanlagen 
sowie andere von Menschen gestaltete Landschaftsteile, 
wenn.sie die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. Hi­
storische Ausstattungsstücke sind wie Baudenkmale zu­
behandeln, sofern sie mit dem Baudenkmal eine Einheit 
von Denkmalwert bilden. 

(3) Denkmalbereiche sind Gruppen baulicher Anlagen.
die aus den in Absatz 1 genannten Gründen erhaltenswert 
sind, unabhängig davon, ob die einzelnen baulichen Anla­
gen für sich Baudenkmale sind. Denkmalbereiche können 
Stadtgrundrisse, Stadt-. Ortsbilder und -silhouetten. Stadt­
teile und -viertel, Siedlungen, Gehöftgruppen, Straßenzü­
ge, bauliche Gesamtanlagen und Einzelbauten sein sowie 
deren engere Umgebung, sofern sie für deren Erscheinungs­
bild bedeutend ist. Hierzu gehören auch handwerkliche und 
industrielle Produktionsstätten, sofern sie die Vorausset­
zungen des Absatzes 1 erfüllen. Zu einem Denkmalbereich 
wird das äußere Erscheinungsbild geschützt. 

(4) Bewegliche Denkmale sind alle nicht ortsfesten
Denkmale. 

(5) Bodendenkmale sind bewegliche oder unbewegli­
che Denkmale, die sich im Boden, in Mooren sowie in 
Gewässern befinden oder befanden. Als Bodendenkmale 
gelten auch 
- Zeugnisse, die von menschlichen und mit diesem im
Zusammenhang stehenden tierischen und pflanzlichen
Leben in der Vergangenheit künden,
- insbesondere Zeugnisse, die Aufschlüsse über die Kul­
tur-. Wirtschafts-, S01.ial-tmd Geistesgeschichte geben. über
Lebensverhältnisse und zeitgenössische Umweltbedingun­
gen als Existenz- und Verhaltensgrundlage der Menschen.
- Verändemngen und Verfärbungen in der natürlichen Bo­
denbeschaJienheit, die durch nicht mehr selbständig erkenn­
bare Bodendenkmale hervorgerufen worden sind, sofern
sie die Voraussetzungen des Absatzes I erfüllen

( 6) Auf Archivgut finden die Vorschriften des Gesetzes
keine Anwendung. 

Zweiter Abschnitt 
Behörden des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege 

§3
Denkmalschutzbehörden 

Denkmalschutzbehörden sind 
1. die Kultusministerin als oberste Denkmalschutzbehörde,
2. die Landräte und die Oberbürgermeister (Bürgermeister)
der kreisfreien Städte als untere Denkmalschutzbehörden.
Sofern nichts anderes bestimmt ist, sind die unteren
Denkmalschutzbehörden für den Vollzug dieses Gesetzes
zuständig. Sie arbeiten mit den am Denkmalschutz und
der Denkmalpflege interessierten Verbänden, Bürgern und
ehrenamtlichen Denkmalpflegern zusammen.

§4
Denkmalfachbehörden 

(l) FachbeMrden sind das Landesamt für Denkmal­
pflege und das Landesamt für Bodendenkmalpflege. Sie 
beraten und unterstützen die Gemeinden und Landkreise 
und kreisfreien Städte in der Denkmalpflege und dem Denk­
malschutz. Sie wirken fachlich bei den Entscheidungen der 
unteren Denkmalschutzbehörde mit. 

(2) Die Denkmalschutzbehörden nehmen im Rahmen
der Denkmalpflege insbesondere folgende Aufgaben wahr: 
1. Systematische Erfassung der Denkmale (Inventarisie­
rung), 
2. fachliche Betreuung der Denkmallisten,
3. fachliche Beratung und Erstattung von Gutachten in al­
len Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denk­
malpflege,
4. wissenschaftliche Untersuchung und Erforschung der
Denkmale sowie Veröffentlichung und wissenschaftliche
Behandlung der Fragen von Methodik und Praxis der Denk­
malpflege,
5. Anleitung und Betreuung von Konservierung und Re­
staurierung von Denkmalen sowie fachliche Überwachung
dieser Maßnahmen,
6. wissenschaftliche Ausgrabungen, Bergung und Restau­
riemng von Bodendenkmalen, Überwachung dieser Maß­
nahmen SO\\ie die Erfassung der beweglichen Boden­
denkmale,
7. Bewirtschaftung der ihnen vom Land bereitgestellten
Mittel für Denkmalpf1ege,
8. allgemeine Vertretung der Interessen der Denkmalpfle­
ge bei Planungen und sonstigen Maßnahmen,
9. Beratung bei der Vorbereitung von Erhaltungs- und
Gestaltungssatzungen,
10. Öffentlichkeitsarbeit,
11. die Fachbehörden können auf Vorschlag der unteren
Denkmalschutzbehörden ehrenamtliche Denkmalpfleger
ernennen.
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§5
Denkmalliste 

(1) Denkmale sind in die Denkmallisten einzutragen.
Die Denkmallisten führen die unteren Denkmalschutz­
behörden getrennt nach Bodendenkmalen, Baudenkmalen 
und beweglichen Denkmalen. Bewegliche Denkmale sind 
nur einzutragen, wenn dies wegen ihrer besonderen Be­
deutung, die auch in einem historischen Ortsbezug liegen 
kann, angebracht erscheint. Werden bewegliche Denkma­
le in einer öffentlichen Sammlung betreut, so bedürfen sie 
nicht der Eintragung in die Denkmalliste. Der Eigentümer 
und die Gemeinden sind von der Eintragung aller Denk­
male in die jeweiligen Denkmallisten zu benachrichtigen. 
Veränderungen an den Denkmallisten dürfen nur im Ein­
vernehmen mit dem fachlich zuständigen Landesamt vor­
genommen werden. Nimmt das Landesamt nicht binnen 
sechs Wochen nach Eingang der Aufforderung zur Ein­
vernehmensherstellung beim Landesamt abschließend Stel­
lung, so gilt das Einvernehmen als hergestellt. Lehnt das 
Landesamt die Einvernehmensherstellung ab oder lehnt die 
untere Denkmalschutzbehörde den Wunsch des fachlich 
zuständigen Landesamtes auf Veränderung der Denkmal­
liste ab, so entscheidet die oberste Denkmalschutzbehörde 
auf Antrag der unteren Denkmalschutzbehörde oder auf 
Vorlage durch das Landesamt innerhalb von vier Wochen 
abschließend. Die untere Denkmalschutzbehörde ist ver­
pflichtet, die Listen entsprechend zu verändern. 

(2) Der Schutz durch dieses Gesetz ist nicht davon ab­
hängig, daß Denkmale in die Denkmallisten eingetragen 
sind. Die §§ 6, 7, 8 und 9 gelten jedoch für bewegliche 
Denkmale nur, wenn sie in die Denkmalliste eingetragen 
sind. 

(3) Die Ausweisung der Denkmalbereiche ergeht im
Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Landesamt 
und im Benehmen mit den Gemeinden innerhalb von sechs 
Wochen ab Antragstellung durch Verordnung der unteren 
Denkmalschutzbehörde. Kommt kein Einvernehmen zu­
stande, entscheidet die oberste Denkmalschutzbehörde in­
nerhalb von vier Wochen. Die Denkmalbereiche sind im 
Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern sowie von den 
Gemeinden ortsüblich bekanntzumachen. 

( 4) Die Eintragung ist von Amts wegen zu löschen,
wenn die Eintragungvoraussetzungen nicht mehr. vorlie­
gen. 

(5) Die Denkmallisten stehen jedermann zur Einsicht
offen. Die Denkmallisten für Bodendenkmale und beweg­
liche Denkmale können nur von demjenigen eingesehen 
werden, der ein berechtigtes Interesse nachweist. 

Dritter Abschnitt 
Maßnahmen für Denkmale 

§6
Erhaltungspflicht 

(1) Eigentümer, Besitzer und Unterhaltungspflichtige
von Denkmalen sind verpflichtet, diese im Rahmen des 
Zumutbaren denkmalgerecht instand zu setzen, zu erhal­
ten und pfleglich zu behandeln. 

(2) Das Land, die Landkreise sowie die Gemeinden
können hierzu durch Zuwendungen beitragen. 

(3) Bei allen Entscheidungen nach diesem Gesetz sind
die berechtigten Interessen der Eigentümer der Denkmale 
zu berücksichtigen. 

(4) Werden Denkmale nicht mehr entsprechend ihrer
ursprünglichen Zweckbestimmung genutzt, ist durch die 
Eigentümer eine Nutzung abzusichern, die eine möglichst 
weitgehende Erhaltung der Substanz auf die Dauer gewähr­
leistet. 

(5) Wird in ein Denkmal eingegriffen, so hat der Ver­
ursacher des Eingriffes alle Kosten zu tragen, die für die 
Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung und 
Dokumentation des Denkmals anfallen. 

§7
Genehmigungspflichtige Maßnahmen 

(1) Der Genehmigung der unteren Denkmalschutz­
behörden bedarf, wer 
a) Denkmale beseitigen, verändern, an einen anderen Ort
verbringen oder die bisherige Nutzung ändern will,
b) in der Umgebung von Denkmalen Maßnahmen durch­
führen will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild oder die
Substanz des Denkmals beeinträchtigt wird.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen,
a) bei Übereinstimmung der in Aussicht genommenen
Maßnahmen mit einer von dem fachlich zuständigen Lan­
desamt bestätigten, von dem Eigentümer oder Auftragge­
ber zu erstellenden denkmalpflegerischen Zielstellung der
an dem Denkmal zu ergreifenden Maßnahmen und wenn
sonstige Gründe des Denkmalschutzes oder der Denkmal­
pflege nicht entgegenstehen,
b) wenn ein überwiegend öffentliches Interesse die Maß­
nahmen verlangt.

(3) Im übrigen kann die Genehmigung versagt werden,
wenn und soweit gewichtige Gründe des Denkmalschutzes 
für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustan­
des sprechen. 

( 4) Die untere Denkmalschutzbehörde darf nur im Ein­
vernehmen mit dem fachlich zuständigen Landesamt die 
Genehmigung erteilen. Nimmt das Landesamt nicht inner­
halb von sechs Wochen nach Eingang der Aufforderung 
zur Einvernehmensherstellung abschließend Stellung, so 
gilt das Einvernehmen als hergestellt. Lehnt das Landes­
amt die Einvemehmensherstellung ab, so entscheidet auf 
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Antrag der unteren Denkmalschutzbehörde die oberste 
Denkmalschutzbehörde innerhalb von vier Wochen end­
gültig. 

(5) Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen
erteilt werden, soweit dies zum Schutz des Denkmales er­
forderlich ist. Bei der Entscheidung sind die berechtigten 
Belange des Verpflichteten zu berücksichtigen. 

(6) Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung ist
schriftlich mit den zur Beurteilung des Vorhabens erfor­
derlichen U nterla.gen bei der unteren Denkmalschutz­
behörde einzureichen. Im Einzelfall kann verlangt werden, 
daß der Genehmigungsantrag durch vorbereitende Unter-:­
suchungen, insbesondere durch eine denkmalpflegerische 
Zielstellung gemäß Absatz 2 Buchst. a, ergänzt wird. 

(7) Erfordert eine genehmigungspflichtige Maßnahme
nach anderen gesetzlichen Bestimmungen eine Planfest­
stellung, Genehmigung, Erlaubnis, Bewilligung, Zulas­
sung, oder Zustimmung, so ersetzt diese Entscheidung die 
Genehmigung nach Absatz 1. Die dafür zuständigen Be­
hörden haben die Belange der Denkmalpflege und des 
Denkmalschutzes entsprechend diesem Gesetz zu berück� 
sichtigen. Die nach Satz 1 und 2 zuständigen Behörden 
haben vor der Erteilung einer Genehmigung das Einver­
nehmen mit dem facWich zuständigen Landesamt �erzu­
stellen. Kann das Einvernehmen nicht binnen vier Wöchen 
abschließend hergestellt werden, so entscheidet die zustän­
dige oberste Landesbehörde im Einvernehmen mit der ober­
sten Denkmalschutzbehörde abschließend innerhalb von 
vier Wochen. Kommt kein Einvernehmen zustande, gilt 
die Entscheidung der zuständigen obersten Landesbehör­
de. 

§8

Veräußerungs- und Veränderungsanzeige 

(1) Wird ein Denkmal veräußert, so haben der frühere
und der neue Eigentümer den Eigentümerwechsel unver­
züglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monates, der für 
die Führung der Denkmalliste fachlich zuständigen Behörde 
anzuzeigen. Die Anzeige eines Pflichtigen befreit den an­
deren. 

(2) Wird ein bewegliches Denkmal an einen anderen
Ort verbracht, so hat der Eigentümer oder sonstige 
Nutzungsberechtigte dies der für die Führung der Denkmal­
liste fachlich zuständigen Behörde innerhalb eines Mona­
tes anzuzeigen. 

§9
Auskunfts- und Duldungspflichten 

(1) Eigentümer, Besitzer und sonstige Nutzungs­
berechtigte sind dazu verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, 
die zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzes und 
der Denkmalliste notwendig sind. 

(2) Die unterenDeo]cmalscbutzbehörden sowie die fuch-:

lieh zuständigen Landesämter oder ihre Vertreter sind·be- · 
rechtigt, Grundstücke und Wohnungen zu betreten sowie 
Prüfungen und Untersuchungen anzustellen, soweit dies 
für die Belange der Denkmalpflege und des Denkmalschut­
zes, insbesondere zur Eintragung in die Denkmalliste oder 
anderer Maßnahmen nach diesem G�setz dringend erfor­
derlich ist. Das Betreten von Wohnungen ist ohne Einwil­
ligung des Eigentümers oder sonstiger Nutzungs­
berechtigter nur bei Gefahr im Verzuge zulässig. 

(3) Das Grundrecht der Unverletzbarkeit der Wohnung
(Artikel 13 des Grundgesetzes) wird durch dieses Gesetz 
eingeschränkt. 

§ 10*
Denkmale der Kirchen und 

öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften 

(1) Die Kirchen und das Land tragen gemeinsam Ver­
antwortung für den Schutz und Erhalt der kirchlichen Denk­
male. 

(2) Die Kirchen stellen sicher, daß ihre Denkmale er­
halten bleiben und der Allgemeinheit zugänglich gemacht 
werden, sofern hieran ein öffentliches Interesse besteht. 
Insoweit sind Enteignungen nach dem Denkmalschutzrecht 
unzulässig. 

(3) Bei Entscheidungen über Denkmale, die gottes­
dienstlichen, kultischen oder gleichartigen kirchlichen 
Zwecken unmittelbar dienen, berücksichtigen die 
Denkmalschutzbehörden die von den kirchlichen Ober­
behörden festgestellten Belange. Die kirchliche Ober­
behörde entscheidet im Benehmen mit der obersten 
Denkmalschutzbehörde, falls die untere Denkmalschutz­
behörde oder das fachlich zuständige Landesamt die gel­
tend gemachten Belange nicht anerkannt. 

( 4) Durch Vereinbarungen können den Kirchen Aufga­
ben des Denkmalschutzes übertragen werden. 

(5) Das Land nimmt bei der Förderung nach dem
Denkmalrecht, auch bei der Vergabe von Mitteln, Rück-· 
sieht auf die besonderen denkmalpflegerischen Aufgaben 
der Kirchen. Es setzt sich dafür ein, daß die Kirche auch 
von solchen Einrichtungen Hilfe erhalten, die auf nationa­
ler und internationaler Ebene für die Kultur und Denkmal­
pflege tätig sind. 

Vierter Abschnitt 
Besondere Maßnahmen 

§ 11
Fund von Denkmalen 

(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sa­
chen entdeckt, von denen anzunehmen ist, daß an ihrer 
Erhaltung gemäß § 2 Abs. 1 ein öffentliches Interesse be-

-* geänderte Fassung vom 3. Mai 1994 
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steht hat dies unverzüglich anzuzeigen. Anzeigepflicht 
besteht für 
- den Entdecker.
- den Leiter der Arbeiten,
- den Grundeigentümer,
- zufällige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erken-
nen.

(2) Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denk­
malschutzbehörde zu erfolgen Sie leitet die Anzeige un­
verzüglich an das fachlich zuständige Landesamt weiter. 

( 3) Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem
Zustand zu erhalten Die Verpflichtung erlischt fünf Werk­
tage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige 
spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutz­
behörde kann im Benehmen mit dem ;:uständigen Landes­
amt die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn 
die sachgerechte Untersuchung oder die Bergung des Denk­
males dies erfordert. 

(4) Das fachlich zuständige Landesamt, die unteren
Denkmalschutzbehörden mit Genehmigung des Landesmu­
tes sowie deren Beauftragte sind berechtigt, das Denkmal 
zu bergen und für die Auswertung und die wissenschaftli­
che Erforschung bis zu einem Jahr in Besitz zu nehmen. 
Dabei sind alle zur Erhaltung des Denkmales notwendi­
gen Maßnahmen zu treffen. Das fachlich zuständige Lan­
desamt kann die Frist um ein Jahr verlängern. wenn dies 
zur Erhaltung des Denkmals oder zu seiner wissenschaft­
lichen Erforschung erforderlich ist. Die Funde verbleiben 
anschließend in der Regel in der Fundregion der unteren 
Denkmalschutzbehörde, die verpflichtet ist, sie zu registrie­
ren. wissenschaftlich zu bearbeiten und ordnungsgemäß 
zu verwahren sowie fachgerecht zu restaurieren und zu kon­
servieren oder dieses zu veranlassen. Über Ausnahmen 
entscheidet das fachlich zuständige Landesamt im Einver­
nehmen mit der unteren Denkmalschutzbehörde. Versagt 
die untere Denkmalschutzbehörde die Einvcmehmcnsher­
stellung oder entscheidet die oberste Denkmalschutz­
behörde binnen sechs Wochen, so entscheidet die oberste 
Denkmalschutzbehörde binnen vier Wochen endgültig. Die 
untere Denkmalschutzbehörde ist berechtigt, den Verbleib 
in der Fundregion zuzulassen. sofern die ordnungsgemäße 
Behandlung nach Satz 4 sichergestellt ist. 

§ 12
Nachforschungen 

Nachforschungen, insbesondere Grabungen oder der Ein­
satz von technischen Suchgeräten, mit dem Ziel, Denkma­
le. insbesondere Bodendenkmale, zu entdecken, bedürfen 
der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde. 

§ 13
Schatzregal 

Bewegliche Denkmale, die herrenlos sind oder die so lan-

ge verborgen gewesen sind, daß ihr Eigentümer nicht mehr 
zu ermitteln ist, werden mit der Entdeckung Eigentum des 
Landes, wenn sie bei staatlichen Nachforschungen oder in 
Grabungsschutzgebieten im Sinne des § 16 entdeckt wer­
den oder wenn sie einen hervorragenden wissenschaftli­
chen Wert haben. 

§ 14

Schutz der Bodendenkmale 

Die Gemeinden. Landkreise, kreisfreien Städte und 
Flurbereinigungsbehörden haben die Sicherung der Boden­
denkmale bei der Bauleitplanung, der Landschaftsplanung 
und der Aufstellung von Flurbereinigungsplänen zu ge­
währleisten. 

§ 15
Genehmigungsvorbehalt 

Für Eingriffe in Bodendenkmale gilt§ 7. 

§ 16
Grabungsschutzgebiete 

(1) Die untere Denkmalschutzbehörde oder das Lan­
desamt für Bodendenkmalpflege kann im Benehmen mit 
der zuständigen Gemeinde bestimmte Grundstücke, die vor­
aussichtlich Bodendenkmale enthalten, durch Eintragung 
in die Denkmalliste zu Grabungsschutzgebietcn erklären. 

(2) In der Mitteilung an den Eigentümer und die Ge­
meinde gemäß § 5 Abs. 1 sind die Maßnahmen zu bezeich­
nen, die einer Genehmigung bedürfen. Die Genehmigung 
erteilt die untere Denkmalschutzbehörde. Auf die Geneh­
migung findet § 7 Abs. 2 bis 7 Anwendung. 

§ 17
Sonderregelung bei Maßnahmen 

zur Gewinnung von Bodenschätzen 

(1) In Gebieten, in denen nach den Zielen der Raum­
ordnung und Landesplanung Maßnahmen nach dem 
Bundesberggesetz vorgesehen sind, ist rechtzeitig vor Be­
ginn der Maßnahme dem fachlich zuständigen Landesamt 
Gelegenheit zur fachwissenschaftlichen Untersuchung von 
vermuteten Denkmalen, insbesondere von Bodendenk­
malen oder zu deren Bergung zu geben. Hierzu sind der 
unteren Denkmalschutzbehörde rechtzeitig alle einschlä­
gigen Planungen, sowie deren Änderungen bekanntzuge­
ben. 
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Fünfter Abschnitt 
Denkmalrechtliche Verfügungen, 

Zugang zu den Denkmalen, 
Kennzeichnung, Entschädigung 

§ 18
Allgemeine MaHnahmen 
der Denkmalbehörden 

Die unteren Denkmalschutzbehörden haben diejenigen 
Maßnahmen zu treffen. die ihnen nach pflichtgemäßem 
Ermessen erforderlich erscheinen. um Denkmale zu schüt­
zen. zu erhalten und 1u bergen, sowie Gefahren von ihnen 
abzm,enden. 

§ 19
Wiederherstellung 

des ursprünglichen Zustandes 

(1) Wer eine Handlung, die nach diesem Gesetz der
Genehmigung bedarf. ohne Genehmigung, unsachgemäß 
oder im Widerspruch 1u den Auflagen durchführt, muß 
auf Verlangen der zusUindigcn unteren Dcnkmalschuu­
bchördc oder des fachlich zuständigen Landesamtes die 
Arbeiten sofort einstellen und den ursprünglichen Zustand 
wieder herstellen. Die Baueinstellung nach den bauord­
nungsrechtlichen Vorschriften bleibt unberührt. 

(2) Wer widerrechtlich ein Denkmal yorsätzlich oder
fahrlässig beschädigt oder zerstört ist auf Verlangen der 
unteren Denkmalschutzbehörde verpflichtet, das Zerstörte 
wiederherzustellen. 

( 3) Im übrigen finden die Vorschriften des Gesetzes über
die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg­
Vorpommern Anwendung. 

§ 20
Zugang zu Denkmalen 

(1) Denkmale oder Teile derselben sollen im Rahmen
des für den Eigentümer und sonstigen Nutzungs­
berechtigten Zumutbaren der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. 

(2) Die unteren Denkmalschutzbehörden sollen mit den
Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten von 
Denkmalen Vereinbarungen über den Zutritt treffen. 

§ 21
Kennzeichnung der Denkmale 

Denkmale können gekennzeichnet werden. Das Nähere 
regelt die oberste Denkmalschutzbehörde durch Verwal­
tungsvorschrift Eigentümern und sonstigen Nutzungs­
berechtigten von Denkmalen haben die Anbringung von 
Kennzeichen und Erläuterungstafeln zu dulden. 

§ 22
Durchsetzung der Erhaltung 

(1) Kommen Eigentümer, Besitzer oder sonstige Un­
terhaltspflichtige ihren Verpflichtungen nach § 6 nicht nach 
und tritt hierdurch eine Gefährdung der Denkmale ein. 
können sie \OH der unteren Denkmalschutzbehörde ver­
pflichtet werden, erforderliche Erhaltungsmaßnahmen im 
Rahmen des Zumutbaren durchzuführen. 

(2) Erfordert der Zustand eines Denkmales zu seiner
Instandhaltung, Instandsetzung oder zu seinem Schutz 
Maßnahmen. ohne deren um er l'.üglichc Durchführung es 
gefährdet\\ i.irdc, können die Denkmalschutzbehörden die­
jenigen Maßnahmen selbst durchführen oder einleiten, die 
zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für den Be­
stand des Denkmales geboten sind. Eigentümer. Besitzer 
und sonstige Untcrhaltungspflichtigc können im Rahmen 
des Zumutbaren zur Erstattung der entstandenen Kosten 
herangezogen werden. 

§ 23
Enteignungen 

(l) Eine Enteignung ist nach diesem Gesetz zulässig,
wenn allein dadurch 
a) ein Denkmal in seinem Bestand, seiner Eigenart oder
seinem Erscheinungsbild erhalten werden kann.
b) ein Denkmal der Allgemeinheit zugänglich gemacht
werden kann. sofern hieran ein ölTcntlichcs Interesse be­
steht, oder 
c) in einem Grabungsschutzgebiet planmäßige Nachfor­
schungen betrieben werden können.

(2) Tm übrigen gilt das Enteignungsgesetz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern. 

§ 24
Vorkaufsrecht 

( 1) Der Gemeinde steht beim Kauf von Grundstücken_
auf oder in denen sich Denkmale befinden, ein Vorkaufs­
recht zu. Es darf nur ausgeübt werden, wenn dadurch die 
dauernde Erhaltung des Denkmales ermöglicht werden soll. 
Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlosssen, wenn der Eigentü­
mer das Grundstück an seinen Ehegatten oder an eine Per­
son veräußert, die mit ihm in gerader Linie verwandt oder 
verschwägert oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad 
verwandt ist. Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht 
zu beim Kauf von Rechten nach dem Wohnungs­
eigentumsgesetz und bei Erbbaurechten. 

(2) Das Vorkaufsrecht kann nur binnen zwei Monaten
nach Mitteilung des Kaufvertrages durch Verwaltungsakt 
gegenüber dem Veräußerer ausgeübt werden. Die§§ 504, 
505 Abs. 2, §§ 506 bis 509 und 512 des Bürgerlichen Ge­
setzbuches sind anzuwenden. Nach Mitteilung des 
Kaufvertages ist auf Ersuchen der Gemeinde zur Siehe-
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rung ihres Anspruchs auf Übereignung des Grundstücks 
eine Vormerkung in das Grundbuch einzutragen; die Ge­
meinde trägt die Kosten der Eintragung der Vormerkung 
und ihrer Löschung. Das Vorkaufsrecht ist nicht übertrag­
bar. Bei einem Eigentumserwerb aufgrund der Ausübung 
des Vorkaufsrechtes erlöschen rechtsgeschäftliche Vorkaufs­
rechte. Wird die Gemeinde nach Ausübung des Vorkaufs­
rechtes im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen, so 
kann sie das Grundbuchamt ersuchen, eine zur Sicherung 
des libereignungsanspruches des Käufers im Grundbuch 
eingetragene Vormerkung zu löschen; sie darf das Ersu­
chen nur stellen, wenn die Ausübung des Vorkaufsrechtes 
für den Käufer unanfechtbar ist. 

(3) Der durch das Vorkaufsrecht Verpflichtete hat der
Gemeinde den Inhalt des mit dem Dritten abgeschlosse­
nen Vertrages unverzüglich mitzuteilen; die Mitteilung des 
Verpflichteten wird durch die Mitteilung des Dritten er­
setzt. Das Grundbuchamt darf bei Veräußerung den Erwer­
ber als Eigentümer in das Grundbuch eintragen, wenn ihm 
die Nichtausübung oder das Nichtbestehen des Vorkaufs­
rechtes nachgewiesen ist. Besteht ein Vorkaufsrecht nicht 
oder wird es nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf Antrag 
eines Beteiligten darüber unverzüglich ein Zeugnis auszu­
stellen. Das Zeugnis gilt als Verzicht auf die Ausübung des 
Vorkaufsrechtes. 

( 4) Die Gemeinde kann das Vorkaufsrecht zugunsten
einer anderen juristischen Person ausüben; bei juristischen 
Personen des Privatrechtes besteht diese Befugnis nur, so­
fern die dauernde Erhaltung der in oder auf einem Grund­
stück liegenden Baudenkmale oder ortsfesten Boden­
denkmale zu den satzungsmäßigen Aufgaben der juristi­
schen Person gehört und bei Berücksichtigung aller Um­
stände gesichert ist. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entspre­
chend. Die Gemeinde kann das Vorkaufsrecht zugunsten 
eines anderen nur ausüben, wenn ihr die Zustimmung des 
Begünstigten vorliegt. 

§ 25
Entschädigung 

Haben Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes enteignende 
Wirkung, ist eine Entschädigung nach Maßgabe des § 5 
des Enteignungsgesetzes zu leisten. 

§ 26
Gebührenfreiheit 

Es besteht Gebührenfreiheit, soweit nicht nach dem Ver­
waltungskostengesetz Gebühren zu erheben sind. 

Sechster Abschnitt 
Denkmalförderung 

§ 27
Finanzielle Zuwendungen 

Das Land, die Landkreise, die kreisfreien Städte und Ge­
meinden können Zuwendungen zur Pflege von Denkma­
len nach Maßgabe der jeweiligen Haushalte gewähren. Bei 
der Vergabe von Zuwendungen ist die Leistungsfähigkeit 
des Eigentümers zu berücksichtigen. Die Zuwendung setzt 
einen Antrag voraus. 

§ 28
Bescheinigungen für steuerliche Zwecke 

Auf Verlangen werden die Bescheinigungen für Steuerver­
günstigungen ausgestellt. Die Kultusministerin wird er­
mächtigt, die Zuständigkeit für das Erteilen der Beschei­
nigungen zu regeln. 

Siebter Abschnitt 
Schlußvorschriften 

§ 29
Ordnungswidrigkeiten 

( 1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr­
lässig 
1. eine nach § 8 oder § 11 Abs. 1 erforderliche Anzeige
nicht unverzüglich erstattet,
2. Maßnahmen, die nach § 7 Abs. 1, §§ 12 und 15 der
Erlaubnis bedürfen, ohne Erlaubnis oder abweichend von
ihr durchführt oder durchführen läßt,
3. entdeckte Bodendenkmale oder die Entdeckungsstätte
nicht nach § 11 Abs. 3 in unverändertem Zustand erhält,
4. eine nach§ 9 Abs. 1 geforderte Auskunft nicht erteilt,
5. seinen Verpflichtungen gemäß§ 6 Abs. 1, Denkmale im
Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht instand zu set­
zen, zu erhalten und pfleglich zu behandeln, trotz voll­
ziehbarer, diese Verpflichtung konkretisierender Anord­
nung der zuständigen Behörden nicht nachkommt. Eine
Geldbuße darf jedoch nur festgesetzt werden, wenn die
Anordnung auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen
bis zu 300.000 Deutsche Mark geahndet werden. Wird ohne 
Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 Buchst. a ein Denkmal zerstört, 
kann eine Geldbuße bis zu 3.000.000 Deutsche Mark fest­
gesetzt werden. 

(3) Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit verjährt in
fünf Jahren. 

( 4) Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. l
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des Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten ist die untere 
Denkmalschutzbehörde. 

§ 30
Vernaltungsvorschriften 

Die Kultusministerin erläßt die zur Ausführung dieses 
Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

§ 31
Übe rgan svo rsc h rifte n 

Die bisherigen in der Kreisdenkmalliste. der Bezirks­
denkmalliste und der zentralen Denkmalliste nach §§ 8 
und 9· des Gesetzes zur Erhaltung der Denkmale der Deut­
schen Demokratischen Republik vorn i ') Juni 1975 (GBI 
DDR I S. 458) sowie die Listen der Bodenaltertümer t!ach 
den § § 4 und 6 Abs. 1 der Verordnung zum Schutz und zur 
Erhaltung der ur-und frühgeschichtlichen Bodenaltertümer 
vom 28. Mai 1954 (GB! DDR I S. 547) erfaßten Denkma­
le unterliegen den Bestimmungen dieses Gesetzes. Die Li­
sten sind von den fachlich 1.uständigen Landesämtern 1.u 
überprüfen. Diese Listen sind anschließend den unteren 
Denkmalschutzbehörden zu übergeben. 

§ 32
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in
Kraft. 

404.10/23 

(2) Es treten gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des
Gesetzes im Lande Mecklenburg-Vorpommern außer Kraft: 
- das Gesetz zur Erhaltung der Denkmale in der Deutschen
Demokratischen Republik -Denkmalpflegegesetz - vom
19. Juni 1975 (GBl. DDR I S. 458),
- die Durchführungsbestimmungen zum Denkmalpnegc­
gcsctz der DDR vom 24. September 1976 (GB! DDR I
S. 489),
-Zweite Durchführungsbestimmung zum Denkmalpflege­
gesetz der DDR - Denkmale mit Gebietscharakter und Ein­
beziehung der Umgebung in den Schutz von Denkmalen -
vorn 14. Juli 1978 (GBL DDR l S 285).
- Dritte Durchführungsbestimmung zum Denkrnalpncgc­
gesetz der DDR - Kennzeichnung von Denkmalen - vom
20. Februar 1980 (GBl. DDR I S. 86),
- Verordnung zum Schutz und Erhalt der ur- und früh­
geschichtlichen Bodenaltertümer vom 28. Mai 1954 (GBL
DDR l S. 54 7). in der Fassung des Anpassungsgesetzes
vom l l .  Juni 1 968,
-Erste Durchführungsbestimmung - Sicherung bei Bau­
maßnahmen -vom 28. Mai 1954 (GBl. DDR I S. 548) und
-Anweisung zur Regelung von Ausgrabungen gemäß § 6

1 Abs. 4 der Vcro. :lnung vorn 28. Mai 1954, vorn l 3 Februar 
1956 (Zeitschnft "Das Hochschulwesen". 1956. Heft 4/5. 
Beilage S. 16) 
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Schwerin. den 30. November 1993 

Der Ministerpräsident 
Dr. Berndt Seite 

Die Kultusministerin 
Steffie Schnoor 

Die Kirchenleitung hat das nachstehende Kirchengesetz I Landessynode hat das Kirchengesetz auf ihrer 5. Tagung 
nach § 23 Abs. 2 Leitungsgesetz beschlossen. Die XII. bestätigt. Das Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des Disziplinargesetzes der 

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
vom 1. Dezember 1995 

§ 1

Das Kirchengesetz der Evangelisch-Lutherischen Landes­
kirche Mecklenburgs vom 4. April 1966, zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 28. Oktober 1995 (KABl 1966 
S. 38. KABl 1995 S. 129), zur Ausführung des Diszi­
plinargsetzes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands vom 7. Juli 1965 wird wie folgt ge­
ändert:

Nr. 7 Abs. 1 wird durch folgenden Satz ergänzt: 
,Jn besonderen Fällen kann die Kirchenleitung die Be-

stellung der Pastoren und ihrer Stellvertreter nach Satz 2 
und 3 vornehmen." 

§2

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Dezember 1995 in Kraft. 

Schwerin, den 31. März 1996 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 
Stier 
Landesbischof 
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225.65/26 

Der Oberkirchenrat veröffentlicht nachstehend die zwischen 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern, der Evangelisch­
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der 
Pommerschen Evangelischen Kirche abgeschlossene Ver-

·,. 

einbarung über dt::n kirchlichen Dienst in der Polizei des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

Schwerin, am 28. Mai 1996 
Der Oberkirchenrat 
Flade 

Vereinbarung 
über den kirchlichen Dienst in der Polizei des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
vertreten durch den Ministerpräsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
dieser vertreten durch den Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

und die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs, 
vertreten durch den Oberkirchenrat 

sowie die Pommersche Evangelische Kirche, 
vertreten durch das Konsistorium 
schließen folgende Vereinbarung: 

l. Gemäß Art. 4 Abs. 2 des Grundgesetzes und unter
Bezugnahme auf Art. 20 des Vertrages des Landes Meck­
lenburg-Vorpommern mit der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evan­
gelischen Kirche vom 20. Januar 1994 wird ein kirchli­
cher Dienst für die Polizeibediensteten des Landes verein­
bart. 

2. Der kirchliche Dienst wendet sich an alle Polizei­
bediensteten unbeschadet der Zuständigkeit des örtlichen 
Pfarramtes. Er umfaßt die Seelsorge und pastorale Dienste 
an Polizeibediensteten sowie die Mitwirkung im berufs­
ethischen Unterricht für aktive und in der Ausbildung be­
findliche Polizeibedienstete. 

3. Die \'On der Kirche mit der Ausübung des kirchli­
chen Dienstes beauftragten Pfarrer und kirchlichen Mitar­
beiter werden im Einvernehmen mit der Landesregierung 
berufen. Das Einvernehmen kann nur aus wichtigem Grun­
de verweigert werden. 

4. Den Beauftragten für den kirchlichen Dienst wird
vor Aufnahme und für die Dauer ihrer Tätigkeit die Mög­
lichkeit geboten, sich durch Hospitation bei Polizeibehör­
den und Dienststellen den notwendigen Einblick in die 
Arbeit der Polizei zu verschaffen. 

5. Das Land gewährleistet die Teilnahme der Polizei­
bediensteten an kirchlichen Seminaren, Tagungen und re­
ligiösen Bildungsveranstaltungen. Es gewährt hierfür nach 
Bedarf Sonderurlaub gemäß den Bestimmungen der 
Sonderurlaubsverordnung. 

6. Werden im Rahmen des Art. 20 des Vertrages des
Landes Mecklenburg-Vorpommern mit der Evangelisch­
Lutherischen Kirche Mecklenburgs und der Pommerschen 
Evangelischen Kirche Gottesdienste und religiöse Veran­
staltungen für Polizeibedienstete angeboten, wird diesen 

die Teilnahme ermöglicht, soweit die dienstlichen Belan­
ge nicht entgegenstehen. Die erforderlichen Räume zur 
Durchführung religiöser Veranstaltungen werden nach 
Möglichkeit in den Einrichtungen der Polizei zur Verfü­
gung gestellt. 
Die Termine sind im Einvernehmen mit den Polizeidienst­
stellen festzuiegen. 

7. Der kirchliche Dienst wird durch das Land im Rah­
men der dafür im Haushaltsplan bereitgestellten sachlichen 
Mittel unterstützt. Insbesondere sind den Beauftragten für 
den kirchlichen Dienst die zur Wahrnehmung ihrer Auf­
gaben erforderlichen Räume zur Verfügung zu stellen. 

8. Der berufsethische Unterricht für Polizeibedienstete
und die Mitwirkung der Kirche daran werden gewährlei­
stet. Die Vertreter der Kirche, die sich an der Durchfüh­
rung des berufsethischen Unterrichts beteiligen, können bei 
der Erstellung der Lehrpläne mitwirken. Die Genehmigung 
der Lehrpläne erfolgt durch das Land. 

9. Die Personalkosten für die Pfarrer oder kirchlichen
Mitarbeiter tragen die Kirchen; Nr. 7 bleibt unberührt. 
Das Land zahlt für den berufsethischen Unterricht die üb­
lichen Lehrstundenvergütungen. 

10. Zur Unterstützung und Durchführung des kirchli­
chen Dienstes in der Polizei wird die Bildung eines Beirats 
vorgesehen, in dem das Land wid die Kirchen vertreten 
sind. 

11. Die Vertragsschließenden werden eine etwa in Zu­
kunft zwischen ihnen auftretende Meinungsverschieden­
heit über die Auslegung einer Bestimmung dieser Verein­
barung auf freundschaftliche Weise beseitigen. 

12. Diese Vereinbarung tritt am Tage ihrer Unterzeich­
nwig in Kraft. 
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Dieser Vertrag ist dreifach ausgefertigt. Jeder Vertragspart­
ner erhält eine Ausfertigung. 

Schwerin,.am 24. Mai 1996 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern· 
Rudi GcII 
Innenminister 

485.00/27-5 

Nachstehend gibt der Oberkirchenrat die \'Oh der Kirchen­
leitung beschlossene 1. Änderungsverordnung sowie die 
Neufassung der Beihilfeverordnung bekannt. 

Für die Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche Mecklenburgs: 
Dr. Menno Aden 
Oberkirchenratspräsident 

Für die Pommersche Evangelische Kirche: 
Hans-M. Harder 
Konsistorial präsident 

Schwerin. den 21. April 1996 
Der Oberkirchenrat 
Rausch 

1. Verordnung vom 1. Dezember 1995
zur Änderung der Verordnung vom 15. Dezember 1990 über die vorläufige Regelung 

in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs über Beihilfen im 
Krankheits-, Geburts- und Todesfall für Empfänger von Besoldungs- und 

Versorgungsbezügen nach dem Kirchlichen Besoldungsgesetz. 

§ 1

Die Verordnung vom 15. Dezember 1990 über die vorläu­
fige Regelung in der Evangelisch-Lutherischen Landeskir­
che Mecklenburgs über Beihilfen im Krankheits-. Geburts­
und Todesfall für Empfänger von Besoldungs- und 
Versorgungsbezügen nach dem Kirchlichen Besoldungs­
gesetz - KABl 1991 S. 25 - wird wie folgt geändert: 

l. Die Überschrift und der § l Abs. l werden um das

4. Bei § 5 \\ ird folgender Absatz l angefügt "Absatz 1
gilt für die nicht selbst beihilfeberechtigte Ehefrau des Bei­
hilfeberechtigten, deren Gesamteinkünfte im Kalenderjahr 
35.000,00 DM nicht übersteigen(§ 5 Abs. 4 der Bundes­
beihilfcvorschriften). und die nach den Beihilfevorschriften 
zu bcrücksichugenden Kinder entsprechend ·· 

§2

Wort „Pflege" ergämt. Die Formulierung lautet dann .. Bei- Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
hilfcn„ 1m Krankheits-. Pflege-. Geburts- und Todesfall ... 

2. Bei § 1 wird folgender Absatz 6 angefügt: ,,Soweit
nach den Beihilfevorschriften die Gewährung eines Zu­
schusses zu dem Beitrag für eine freiwillige Versicherung 
in der gesetzlichen Krankenversicherung oder bei einem 
privaten Krankenversicherungsunternehmen oder die Höhe 
eines solchen Zuschusses Auswirkungen auf die 
Berücksichtigungsfähigkeit von Aufwendungen oder den 
Beihilfebemessungssatz hat, bleibt ein Verzicht auf den von 
einem Rentenversicherungsträger oder einer anderen nicht­
kirchlichen Stelle aufgrund von Rechtsvorschriften zu zah­
lenden Zuschuß oder auf einen Teilbetrag dieses Zuschus­
ses bei der Feststellung der zustehenden Beihilfe unberück­
sichtigt; die Beihilfe wird so ermittelt. als würde der Zu­
schuß in voller Höhe gewährt." 

3. Bei§ 5 Abs. 1 wird folgender 3. Satz angefügt: ,,Bei­
hilfeberechtigte, die eine Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung beziehen, erhalten den Beitragszu­
schuß nach Satz 1 nur insoweit, als der Zuschuß des Ren­
tenversicherungsträgers gemäß § 106 SGB VI die Hälf­
te des Krankenversicherungsbeitrages nicht erreicht." 

Schwerin, den l. Dezember 1995 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 
Stier 
Landesbischof 

Bekanntmachung der Anlage zur Beihilfeverordnung 
vom 15. Dezember 1990 in der Fassung der Änderung 
vom 1. Dezember 1995 
Es wird darauf hingewiesen, daß die Anlage zur Beihilfe­
verordnung (Allgemeine Verwaltungsvorschrift für Beihil­
fen in Krankheits-, für Pflege-, Geburts- uµd Todesfälle 
(Beihilfevorschriften - Bh V -) in der Fassung der Bekannt­
machung vom 10. Juli 1995 veröffentlicht ist im GMBl 
des Bundes S.470. 
Die Anlage wird in der Rechtssammlung der Evangelisch­
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs abgedruckt. 

Schwerin, den 23. April 1996 
Der Oberkirchenrat 
Rausch 
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706.02/47 

Nachstehend veröffentlicht der Oberkirchenrat das Rund­
schreiben an die Landessuperintendenten und Kirchen­
kreisverwaltungen mit der Bitte um entsprechende Beach­
tung durch die Kirchgemeinden. 

Schwerin, den 14. Juni 1996 

Der Oberkirchenrat 
In Vertretung 
Sohn 
Kirchenrat 

Rundschreiben 
an die Landessuperintendenten und Kirchenkreisverwaltungen 

der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

Hinweise zum Schutz 

des kirchlichen Kunstgutes vor Diebstahl 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
unter Bezugnahme auf die Merkblätter für Kirchgemein­
den Nr. 70 ,·om 21. April 1992 und Nr. 72 vom 28. Okto­
ber 1992 und aus gegebenem Anlaß geben wir nachste­
hende Hinweise zum Schutz des kirchlichen Kunstgutes 
vor Diebstahl als Rundschreiben heraus. 

1. Der geöffnete Kirchraum ist zu beaufsichtigen Vor der
Schließung ist zu kontrollieren. daß sich niemand absicht­
lich einschließen läßt.

2. Alle Nebenräume zum Kirchraum hin sind abzuschlie­
ßen. Selten genutzte Außentüren sollten mit Innenriegeln,
Schubriegeln oder Vorlcgestangen gesichert werden.

3. Sicherheitsmaßnahmen, Vollständigkeit des Inventars
sowie Au.ffalligkeiten sollten durch Kontrollgänge in kür­
zeren aber unregelmäßigen Zeitabständen überwacht wer­
den.

4. Anwohner und einheimische Kirchenbesucher sollten
um Wachsamkeit gebeten werden.

5. Die Kirchenschlüssel müssen sicher und für Dritte nicht
einsehbar aufbewahrt werden. Sie dürfen nicht an Unbe­
kannte herausgegeben werden. Bei Dienstpersonen ist der
Ausweis zu verlangen und Name, Dienststelle und Adres­
se zu notieren.

6. Kriminalpolizeiliche Beratungen können kostenlos in
Anspruch genommen werden.

7. Das Merkblatt Nr. 70 vom April 1992 für Kirchgemein­
den beschreibt ausführlich mechanische Sicherungen und
Richtlinien für den Einbau von Alarmanlagen.

8. Geplante Sicherungsmaßnahmen sind mit dem Bau-

beauftragten zu besprechen. 

9. Die Lagerung der Abendmahlgeräte und des anderen
kleinen Kunstgutes ist sorgfälltig zu überlegen. Oftmals
ist eine Aufbewahrung im Pfarrhaus sicherer als in der
Kirche. Bei der Aufbewahrung ist auf besonders sichere
Räume zu achkn. Durchgangszimmer und frei zugängli­
che Zimmer sind hierfür ungeeignet. Stahlschränke sind
wegen.des fehlenden Luftaustausches nicht für die Lage­
rung zu empfehlen.

10. Sollten bei einer unbesetzten Pfarrstelle Probleme mit
der sicheren Aufbewahrung auftreten, dann kann
Kleinkunstgut vorübergehend auch im Depot des Kunst­
dienstes in Rostock im Nikolaitunn eingelagert werden.

11. Die von den Kirchgemeinden rnrzunchmcnde Erfas­
sung und Inventarisierung (vgl. Merkblatt für Kirchgemein­
den Nr. 70 vom 21. April 1992) soll regelmäßig überprüft,
verbessert und ergänzt werden.

Der Kurztext dazu sollte enthalten: Bezeichnung des Ge­
genstandes, Datierung, Materialangabe, Maße, ggf Zu­
standsbeschreibung und ein Foto des Gegenstandes. Wich­
tig ist, daß jeder Gegenstand der Kirche zugeordnet wird, 
zu der er gehört. Bei Pfarrübergaben, Umgemeindungen, 
Gemeindezusammenlegungen und bei Diebstahls­
meldungen sind Text- und Fotodokumentationen unerläß­
lich. 
Bei Diebstählen ist so schnell wie möglich Anzeige zu er­
statten. Die Landessuperintendentur und die Kirchenkreis­
verwaltung sind sofort schriftlich zu informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Oberkirchenrat 

In Vertretung 
Sohn 
Kirchenrat 
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Bekanntmachungen 

660.00/109 
Dem von der Kirchenleitung am 1. Dezember 1995 be­
schlossenen Kirchengesetz nach § 23 Abs. 2 Leitungsgesetz 
zur Änderung des Kirchengescu.cs über die Erhebung der 
Kirchensteuern (Kirchensteuererhebungsgesetz) (KABI 
S.135) hat die Landessynode durch Beschluß an1 29. März
1996 zugestimmt.

Schwerin. den l .  April 1996 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 
Stier 
Landesbischof 

VG VII. Kr. I - Kr. 111 und der Lohngruppe 1 - ..J. a sowie an 
die Auszubildenden eine Zuwendung in Höhe\ on 50 v. H. 
der Urlaubsvergütung nach§ ..J-7 Abs. 2 KAVO gemäß der 
2. Arbeitsrechtlichen Regelung vom 19. Dezember 1994
(KABl 1995 S. 85) über die Gewährung einer Zuwendung
gezahlt. Die Mitarbeiter der anderen Vergütungs- und Lohn­
gruppen erhalten im Kalenderjahr 1996 keine Zuwendung
im Sinne der 2. Arbeitsrechtlichen Regelung vom 19. De­
zember 199..J. über die Gewährung einer Zuwendung.

§ 2
Diese Arbeitsrechtliche Regelung tritt sofort in Kraft. 

Schwerin. den 18. April 1996 

Die Arbeitsrechtliche Kommission 
660 00/110 Die Vorsitzende 
Dem von der Kirchenleitung am l. Dezember 1995 be- C Steurer-Wünschc 
schlossenen Kirchengesetz nach§ 23 Abs. 2 Leitungsgeset1. 
über die Art und Höhe der Kirchensteuern - Kirchensteuer-
beschluß - (KABl S.136) hat die Landessynode durch Be-
schluß am 29. März 1996 zugestimmt 

Sclmerin, den 1. April 1996 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 
Stier 
Landesbischof 

460 ()J/176-3 

Beschluß der Arbeitsrechtlichen Kommission 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evang.-Luth. 
Landeskirche Mecklenburgs hat gemäß § 9 Abs. 6 des 
Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung der Ar­
beitsverhältnisse der Mitarbeiter im Dienst der Evang.­
Luth. Landeskirche Mecklenburgs / Arbeitsrechtsregelungs­
gesetz - ARRG) vom 17. März 1991 (KABl 1991 S.48) in 
der Fassung vom 28 Oktober 1995 (KABl 1995 S 110) 
folgende Arbeitsrechtliche Regelung beschlossen, die nach­
stehend gemäß § 11 Abs. 1 ARRG veröffentlicht wird. 

Der Oberkirchenrat 
Dr. Aden 
Oberkirchenratspräsident 

Erste Arbeitsrechtliche Regelung 
vom 18. April 1996 

über die Gewährung einer Zuwendung 
im Kalenderjahr 1996 

§ 1

Im Kalenderjahr 1996 wird an alle voll- und teilzeit­
beschäftigten Mitarbeiter der Vergütungsgrnppc VG X -

Strukturveränderungen 

2112-12/..J. 
Verbindung der Kirchgemeinden Dargun und Levin 

Mit Wirkung vom 1. Juli 1996 wird die Kirchgemeinde 
Levin mit der Kirchgemeinde Dargun wrbunden. Die 
Pfarrstelle Levin wird zur ruhenden Pfarrstelle erklärt. 

Schwerin. den 18. Juni 1996 
Der Oberkirchenrat 
Flade 

Dobbertin. Verwaltung/49 
Verbindung der Kirchgemeinden Goldberg und Dobbertin 

' 

Mit Wirkung vom l .  Juli 1996 wird die Kirchgemeinde 
Dobbertin mit der Kirchgemeinde Goldberg verbunden. Die 
Ortschaften Below und Zidderich werden aus der Kirchge­
meinde Dobbertin in die Kirchgemeinde Techcntin 
umgemeindet. Die Pfarrstelle Dobbertin wird zur ruhen­
den Pfarrstelle erklärt. 

Schwerin, den 18. Juni 1996 
Der Oberkirchenrat 
Flade 

I venack, Verwal tung/3 7 
Besetzungsumfang der Pfarrstelle in Ivenack 

1 Die Pfarrstelle Ivenack ist ab 1. August 1996 nur noch zu 
75 % zur Besetzung freigegeben. 

Schwelin, den 18. Juni 1996 
Der Oberkirchenrat 
Flade 
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Stellenau ssch reibu n gen 

4104-20/3 
Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Kröpelin wird ge­
mäß§ 3 des Kirchengesetzes vom 30. November 1969 über 
die Übertragung der Pfarrstellen in der Evangelisch-Lu­
therischen Landeskirche Mecklenburgs zur Wiederbeset­
zung durch den Oberkirchenrat ausgeschrieben. 
Das Datum der Ausschreibung ist mit dem 15. Mai 1996 
bestimmt worden. Bewerbungen sind an den Oberkirchen­
rat, Postfach O 1 10 03, 19010 Schwerin, zu richten. 

Schwerin, den 2. Mai 1996 
Stier 
Landesbischof 

2409-20/5 
Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde lvenack wird gemäß 
§ 3 des Kirchengesetzes vom 30. November 1969 über die
Übertragung der Pfarrstellen in der Evangelisch-Lutheri­
schen Landeskirche Mecklenburgs zur Wiederbesetzung
durch Wahl des Kirchgemeinderates (Besetzung ist bereits
vorgesehen) mit einem Dienstumfang von 75 % ausge­
schrieben.
Das Datum der Ausschreibung ist mit dem 20. Juli 1996
bestimmt worden. Bewerbungen sind an den Oberkirchen­
rat, Postfach 01 10 03, 19010 Schwerin, zu richten.

Schwerin, den 17. Juli 1996 
Beste 
Landesbischof 

2301-20/1 
Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Kieve/Wredenhagen 
wird gemäß § 3 des Kirchengesetzes vom 30. November 
1969 über die Übertragung der Pfarrstellen in der Evange­
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs zur Wie­
derbesetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates (Beset­
zung ist bereits vorgesehen) mit einem Dienstumfang von 
75 % ausgeschrieben. 
Das Datum der Ausschreibung ist mit dem 20. Juli 1996 
bestimmt worden. Bewerbungen sind an den Oberkirchen­
rat, Postfach 01 10 03, 19010 Schwerin, zu richten. 

Schwerin, den 17. Juli 1996 
Beste 
Landesbischof 

Personalien 

PA Pietsch, Michael/14 
Pastor Michael Pietsch. Cramon, ist mit Rechtskaft des 
Urteils der Disziplinarkammer am 7. Juni 1996 in den 
Wartestand versetzt. Er führt die Dienstbezeichnung .,Pa­
stor im Wartestand''. 

Schwerin, den 20. Juni 1996 

Der Oberkirchenrat 
Dr. Aden 
Oberkirchenratspräsident 

7401-20/14 
Pastor Horst Schröter, Schönbeck. ist die vakante Pfarrstelle 
in der Kirchgemeinde Fürstenberg zum 15. Juli 1996 über­
tragen worden. 

Schwerin, den 1. Juli 1996 

Beste 
Landesbischof 
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PA Scheunemann, Kurt/72 

Heimgerufen wurde am 1. Mai 1996 im Alter von 84 Jah­

ren Propst i. R. Kurt Scheuncmann in Ribnitz-Damgarten. 
Nach dem Krieg kam Pastor Schem1emam1 nach Alt Schwe­
rin und wurde 1953 nach Ribnitz berufen, wo er bis zum 
Eintritt in den Ruhestand 1980 arbeitete und als Propst die 
Propstei begleitete. 

Schwerin, den 6. Mai 1996 

Ribnitz. Kirchcnökonomus/3 3 5 

Hcimgerufcn wurde am 25. Mai 1996 im Alter von 68 Jah­
ren der langjährige Kirchenökonom Ernst Kahnert. Herr 
Kahnert war vom 1. April 1973 bis zu seiner Pensionie­
rung zunächst in der Kirchenökonomie Ribnitl und später 
in der Kirchenkreisverwaltung Rostock. Außenstelle 
Ribnitz, tätig. Wir sind dankbar für seine Arbeit und sein 
Engagement 

Schwerin, den 6. Juni 1996 

,, Christus ist mein Leben, und Sterben ist mein Gewinn. " 
Phili pper 1. 21 

PA Winkelmann, Kurt/107 

,, Fr juhret mich aufrechter ,\'traße um seines Namens wil­
len. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte 
ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und 
Stab trösten mich. " 

Psalm 23, 3 b + 4 

Mitten aus der Fülle seiner Aufgaben wurde Herr Landes­
superintendent Kurt Winkelmann am 6. Juni 1996 plötz­
lich in die Ewigkeit hcimgcrufcn. 
Kurt Winkelmann wurde am 9. Juni 1932 in Grammcntm 

im Kreis Demmin -geboren. Seinen pastoralen Dienst be­
gann er 1957 in der Kirchgemeinde Warlin. 1967 wechsel­
te er nach Teterow. 1971 übernahm er als Landespastor 
das Amt für Gemeindedienst. 1978 _wurde er zum Landes­
superintendenten des Kirchenkreises Stargard berufen. 
Den volksmissionarischcn Aufgaben wußte er sich beson­
ders verpflichtet. Darauf weist auch sein nun letztes gro­
ßes Vorhaben hin, zu dem er die Initiative ergriff und das 

er mit viel persönlichem Einsatz mit vorbereitet hat: Der 
regionale Kirchentag an der B 96 unter dem Thema „Er 
führet mich auf rechter Straße" Kurt Winkelmanns Weg 
ist vollendet worden. kurz bevor dieses Vorhaben zum Ziel 
kam. Auch andere Planungen in seinem Dienst und in sei­

nem persönlichen Leben sind damit unerwartet zu Ende 
gekommen. 
Wir sind dankbar für den Dienst Kurt Winkelmanns in 
unserer Kirche. 

Schwerin, den 12. Juni 1996 

Stier 
Landesbischof 




